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Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8 1)

�
Bestimmungen �ber die Gew�sser

I. TITEL
GRUNDS�TZE UND ZUST�NDIGKEITEN

Art. 1 (Ziele)
(1) Dieses Gesetz regelt die Nutzung des Wassers und den Schutz der Gew�sser in S�dtirol, um folgende Ziele zu
erreichen:

a) Vorbeugung und Verminderung von Verunreinigungen und Sanierung der verunreinigten Gew�sser,
b) Verbesserung des Zustandes der Gew�sser und geeignete Schutzma�nahmen f�r Gew�sser mit zweckbestimmter

Nutzung,
c) F�rderung einer nachhaltigen und dauerhaften Nutzung der Wasserressourcen, wobei das Trinkwasser Vorrang

hat,
d) Erhaltung der nat�rlichen Selbstreinigungskraft der Gew�sser und ihrer F�higkeit, Lebensraum f�r eine breite

und differenzierte Organismengemeinschaft zu sichern.

(2) Die Ziele laut Absatz 1 werden durch folgende T�tigkeiten und Ma�nahmen verfolgt:
a) Bestimmung von Umweltqualit�tszielen f�r Gew�sser und von Qualit�tszielen f�r Gew�sser mit

zweckbestimmter Nutzung,
b) integrierter Schutz der qualitativen und quantitativen Aspekte eines jeden Wassereinzugsgebiets und

angemessenes Kontroll- und Strafsystem,
c) Beachtung der von diesem Gesetz vorgesehenen Emissionsgrenzwerte f�r Ableitungen,
d) Anpassung der Kanalisationen und der Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser an die Bestimmungen dieses

Gesetzes,
e) Bestimmung von Ma�nahmen zur Vorbeugung und Verringerung der Verunreinigung,
f) Festlegung von Ma�nahmen zur Erhaltung, Kreislauff�hrung, Wiederverwendung und zum sparsamen Umgang

mit Wasser.

Art. 2 (Begriffsbestimmungen)
(1) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter

a) "Oberfl�chengew�sser": alle nat�rlichen und k�nstlichen Bestandteile des hydrographischen Systems, welche
stehende oder flie�ende Oberfl�chenw�sser enthalten oder bef�rdern;

b) "Grundwasser": alles unterirdische Wasser in der S�ttigungszone, das in unmittelbarer Ber�hrung mit dem
Boden oder dem Untergrund steht;

c) "Gew�sser": ein separater und homogener Oberfl�chen- oder Grundwasserk�rper, wie ein Grundwasserleiter,
ein See, ein Speicherbecken, ein Bach, Fluss oder ein Kanal;

d) "Umweltqualit�tsziel": Ziel, das f�r das Gew�sser zu erreichen ist und anhand des �kologischen und
chemischen Zustandes f�r Oberfl�chengew�sser und anhand des mengenm��igen und chemischen Zustandes im
Falle von Grundwasser bestimmt wird;

e) "Qualit�tsziel f�r zweckbestimmte Nutzung": zu erreichendes Qualit�tsziel f�r Gew�sser, um eine
zweckbestimmte Nutzung des Wassers zu gew�hrleisten;

f) "Verunreinigung": eine vom Mensch direkt oder indirekt get�tigte Ableitung von Stoffen oder Energie in
Gew�sser, welche die menschliche Gesundheit gef�hrden, die Lebewesen und das �kosystem der Gew�sser
sch�digen, die Attraktivit�t des Gew�ssers schm�lern oder andere rechtm��ige Nutzungen der Gew�sser
behindern;

g) "Ableitung": jede direkte Einleitung mittels Leitung von h�uslichen, kommunalen und industriellen Abw�ssern
in Oberfl�chengew�sser, in Grundwasser, auf den Boden, in den Untergrund, in die Kanalisation sowie in die
Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser; ausgenommen sind die Einleitungen der Gew�sser laut den Artikeln
42, 44, 46 und 49;
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h) "Trennkanalisationen": das Kanalisationsnetz, welches aus zwei Leitungen besteht: eine Leitung kanalisiert nur
das Niederschlagswasser und kann mit Systemen f�r die Sammlung und die Trennung des ersten Regenwassers
ausgestattet sein, w�hrend die andere Leitung die restlichen Abw�sser mit dem eventuellen ersten Regenwasser
kanalisiert;

i) "Abw�sser": alle Abw�sser, die aus einer Ableitung stammen;
j) "h�usliches Abwasser": Abwasser aus Wohngebieten und den dazugeh�rigen Einrichtungen, vorwiegend

menschlichen Ursprungs, und aus T�tigkeiten der Haushalte sowie aus den in Anlage L angef�hrten
Produktionsbetrieben, bei denen Abwasser anf�llt, welches dem h�uslichen gleichgestellt werden kann; 2)

k) "kommunales Abwasser": Gemisch aus h�uslichem Abwasser, industriellem Abwasser oder
Niederschlagswasser in Kanalisationsnetze, die auch getrennt gesammelt werden k�nnen und aus einem
Siedlungsgebiet stammen; 3)

l) "industrielles Abwasser": jede Art von Abwasser, welches aus Geb�uden oder Anlagen, in welchen
Handelst�tigkeiten oder die Herstellung von G�tern stattfinden, abgeleitet wird, soweit es sich nicht um
h�usliches Abwasser und Niederschlagswasser handelt;

m) "Siedlungsgebiet": ein Gebiet, in welchem die Besiedlung oder die Produktionst�tigkeiten ausreichend
konzentriert sind, so dass es technisch und wirtschaftlich zul�ssig ist, in Bezug auch auf die erreichbaren
Umweltvorteile, das kommunale Abwasser zu sammeln und zu einer Kl�ranlage oder zu einer Einleitungsstelle
weiterzuleiten; 4)

n) "Kanalisation": das Leitungssystem und die Anlagen, in denen kommunales Abwasser gesammelt und abgeleitet
wird; 4)

o) "1 EW (Einwohnerwert)": die organisch-biologisch abbaubare Belastung mit einem biochemischen
Sauerstoffbedarf in f�nf Tagen (BSB5) von 60 g Sauerstoff pro Tag;

p) "Kl�ranlage": die Gesamtheit der Bauwerke und Anlagen, die eine geeignete Behandlung des Abwassers
gew�hrleisten, einschlie�lich der Schlammbehandlungen vor der Wiederverwendung oder der Entsorgung;

q) "geeignete Behandlung": die Behandlung von Abwasser durch ein Verfahren oder ein Entsorgungssystem, das
sicherstellt, dass die aufnehmenden Gew�sser nach der Ableitung den vorgegebenen Qualit�tszielen
entsprechen oder dass die Ableitung den Bestimmungen dieses Gesetzes entspricht;

r) "Erstbehandlung": physikalische oder chemische Behandlung des h�uslichen und kommunalen Abwassers mit
Hilfe eines Verfahrens, bei dem sich die Schwebestoffe absetzen, oder anderer Verfahren, bei denen - bezogen
auf die Werte im Zulauf - der BSB5 um mindestens 20 Prozent und die gesamten Schwebestoffe um mindestens
50 Prozent verringert werden;

s) "Zweitbehandlung": die Behandlung des h�uslichen und kommunalen Abwassers durch ein biologisches
Aufbereitungsverfahren mit Nachkl�rung oder ein anderes Verfahren, bei dem an der Ableitung die
Emissionsgrenzwerte nach Anhang A oder B eingehalten werden;

t) "Kl�rschlamm": der behandelte oder unbehandelte Schlamm aus Kl�ranlagen;
u) "Emissionsgrenzwert": zul�ssige H�chstkonzentration oder H�chstfracht eines Schadstoffes in einer Ableitung,

die in Konzentration oder in Gewicht je Produkt- oder je verarbeitete Rohstoffeinheit oder in Gewicht pro
Zeiteinheit gemessen wird; 5)

v) "Ausbringung auf dem Boden": Zufuhr von Stoffen auf den Boden durch Ausbringung auf die Bodenoberfl�che,
Einbringung in den Boden, Unterpfl�gen und Vermischung mit den oberfl�chlichen Bodenschichten;

w) "Landwirtschaftliche Nutzung": die Bewirtschaftung der Wirtschaftsd�nger, der Abw�sser aus
landwirtschaftlichen Betrieben und aus kleinen Betrieben f�r die Verarbeitung von landwirtschaftlichen
Produkten, von der Erzeugung bis zur Ausbringung auf den Boden, mit dem Ziel der Nutzung der N�hr- und
Bodenverbesserungsstoffe, die in diesen enthalten sind, beziehungsweise f�r Bew�sserungs- oder d�ngende
Bew�sserungszwecke;

x) "Kunstd�nger": jeder D�nger, der durch industrielle Verfahren hergestellt wird;
y) "Wirtschaftsd�nger": tierische Ausscheidungen oder eine Mischung aus Streu und diesen Ausscheidungen, auch

in Form eines verarbeiteten Produktes;
z) "D�nger": jede Substanz, die eine oder mehrere Stickstoffverbindungen enth�lt und auf den Boden ausgebracht

wird, um das Wachstum der Vegetation zu f�rdern; inbegriffen sind die Wirtschaftsd�nger, die Abw�sser aus
Landwirtschaftssbetrieben und aus Betrieben f�r die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten, die
R�ckst�nde der Fischzucht und die Schl�mme laut Buchstabe t);
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aa) "Industriebetrieb" oder einfach "Betrieb": jedes Geb�ude oder jede Anlage, in denen Handels- oder
Industriet�tigkeiten durchgef�hrt werden, bei welchen die Substanzen laut den Anlagen D und E produziert,
verarbeitet oder verwendet werden, oder auch jedes andere Produktionsverfahren, bei dem diese Substanzen in
der Ableitung enthalten sind; 6)

bb) "Mineral- und Thermalw�sser": die nat�rlichen Mineralw�sser laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 30.
September 2005, Nr. 7, die f�r die im selben Landesgesetz gestatteten Zwecke benutzt werden. 7)

Art. 3 (Aufgaben des Landes)
(1) Aufgaben des Landes sind

a) die Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete und die Erstellung des Trinkwasserschutzgebietsplans,
b) die Erstellung des Gew�sserschutzplans,
c) die Koordinierung der T�tigkeiten und Ma�nahmen der f�r die Durchf�hrung des Gew�sserschutzplans

zust�ndigen K�rperschaften,
d) die Errichtung und die F�hrung der Abwasserentsorgungsanlagen, falls dies vom Gew�sserschutzplan

vorgesehen ist,
e) die Erstellung des Katasters der Abwasserableitungen, die nicht in die Kanalisation m�nden,
f) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu �berwachen, sowie Akte und Ma�nahmen zu setzen,

welche im eigenen Zust�ndigkeitsbereich liegen,
g) die Erhebung der qualitativen und quantitativen Merkmale der Gew�sser sowie die Bezeichnung und

Klassifizierung der Gew�sser in Bezug auf die Qualit�tsziele,
h) die Ver�ffentlichung der Informationen �ber den Qualit�tszustand der Gew�sser,
i) die Durchf�hrung der erforderlichen Ersatzma�nahmen bei Unt�tigkeit der zust�ndigen K�rperschaften.

Art. 4 (Aufgaben der Gemeinden)
(1) Aufgaben der Gemeinden sind

a) die �ffentliche Trinkwasserversorgung und die Festlegung der Geb�hren f�r den Trinkwasserversorgungsdienst,
b) die Genehmigung der Wasserleitungsordnung,
c) die F�hrung des Katasters der �ffentlichen Trinkwasserleitungen,
d) die Errichtung und die F�hrung der Kanalisationen und der Kl�ranlagen f�r das kommunale Abwasser der

Siedlungsgebiete in �bereinstimmung mit dem Gew�sserschutzplan, 8)

e) die Entnahme und Entsorgung des Schlammes der individuellen Entsorgungssysteme laut Artikel 34 Absatz 3 in
den von der Durchf�hrungsverordnung vorgesehenen F�llen,

f) die Anwendung einer Betriebsordnung f�r den Abwasserdienst in �bereinstimmung und innerhalb der Termine,
die mit Durchf�hrungsverordnung festgelegt werden,

g) die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu �berwachen, sowie Erm�chtigungen zu erteilen, Gutachten
zu erstellen und Ma�nahmen zu setzen, welche im eigenen Zust�ndigkeitsbereich liegen.

(2) F�r die Errichtung und die F�hrung der Kanalisationen und der Kl�ranlagen von �bergemeindlichem Interesse
bedienen sich die Gemeinden des einheitlichen Dienstes laut Artikel 5. Dem einheitlichen Abwasserdienst k�nnen die
Gemeinden auch Wasserdienste von Gemeindeinteresse �bertragen.

Art. 5 (Der einheitliche Abwasserdienst)
(1) Der einheitliche Abwasserdienst ist die Form der Zusammenarbeit der Gebietsk�rperschaften zur gemeinsamen
Bew�ltigung folgender Aufgaben:

a) die Errichtung und die F�hrung der Kanalisationen und der Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser von
�bergemeindlichem Interesse,

b) die Koordinierung zwischen den Betreibern der Dienste auf Gemeindeebene,
c) die �bernahme anderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Kanalisation und der Abwasserbehandlung sowie

die Trinkwasserversorgung, die von den jeweiligen zusammengeschlossenen Gebietsk�rperschaften, auch
einzeln, oder vom Land �bertragen werden.

(2) Der Dienst laut Absatz 1 wird aufgrund von optimalen Einzugsgebieten organisiert, wobei diese Gebiete von der
Landesregierung unter Ber�cksichtigung der hydrogeographischen Homogenit�t und der zur F�hrung geeigneten
Gr��enordnungen innerhalb von 180 Tagen nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes abgegrenzt werden, nachdem die
Gemeinden, der Gemeindenverband und die Bezirksgemeinschaften angeh�rt wurden. Gleichzeitig bestimmt die
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Landesregierung die geeigneten Zusammenschlussformen, die Gebietsk�rperschaft, welche f�r die Koordinierung
verantwortlich ist, sowie die Bauten und Anlagen von �bergemeindlichem Interesse.
(3) Innerhalb von 180 Tagen ab der Abgrenzung der optimalen Einzugsgebiete organisieren die Gemeinden eines jeden
Einzugsgebiets den Dienst laut Absatz 1 nach leistungsorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
(4) Die lokalen K�rperschaften d�rfen, auch wenn sie in Verb�nden zusammengeschlossen sind, das Eigentum der
Anlagen, der Netze und der anderen Einrichtungen, welche f�r die F�hrung des Trinkwasser-, Abwasser- und
Kanaldienstes bestimmt sind, ausschlie�lich an Konsortien, an Gesellschaften mit �ffentlicher Beteiligung oder mit
�berwiegend �ffentlicher Beteiligung oder an Bezirksgemeinschaften, die gem�� Landesgesetz vom 20. M�rz 1991, Nr.
7 , errichtet wurden, abtreten. 9)

(5) Die Verbindlichkeiten, die Aktiva und die Passiva der Dienste laut Absatz 1 Buchstabe a), einschlie�lich der
Amortisierungskosten der Darlehen, werden dem einheitlichen Abwasserdienst �bertragen.
(6) Sofern in der Vereinbarung nichts anderes festgelegt ist, werden die Bauten und Anlagen, die zum Dienst laut
Absatz 1 geh�ren, dem Betreiber des einheitlichen Abwasserdienstes unentgeltlich in Konzession �bertragen; der
Betreiber �bernimmt die entsprechenden Kosten zu den in der Vereinbarung und im Auflagenheft festgesetzten
Bedingungen.

II. TITEL
GEWÄSSERNUTZUNG

I. KAPITEL
Trinkwasser

Art. 6 (Nutzung des Wassers)
(1) Die Nutzung des Wassers zur Versorgung der Menschen mit Trinkwasser hat Vorrang gegen�ber den anderen
Nutzungen desselben Oberfl�chen- oder Grundwasserk�rpers. Die �brigen Nutzungen sind nur dann zul�ssig, wenn das
Wasservorkommen ausreichend ist und die Qualit�t des Trinkwassers nicht beeintr�chtigt wird. Nach der Nutzung als
Trinkwasser wird grunds�tzlich der landwirtschaftlichen Nutzung der Vorzug einger�umt.
(2) Trinkwasser f�r �ffentliche Trinkwasserleitungen darf nur aus unterirdischen und oberfl�chlichen
Wasservorkommen entnommen werden, die gem�� den Bestimmungen von Kapitel II unter Schutz gestellt sind.

Art. 7 (Öffentliche Trinkwasserversorgung)
(1) Die Gemeinden sind f�r den �ffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst in ihrem Gebiet zust�ndig. Sie organisieren
diesen Dienst, um im Gemeindegebiet eine effiziente und wirtschaftliche Versorgung durch Rationalisierung und
sparsamen Umgang mit den vorhandenen Wasservorkommen zu gew�hrleisten.
(2) Die Wasserkonzession f�r �ffentliche Trinkwasserleitungen wird der Gemeinde oder, bei �bergemeindlichen
Trinkwasserleitungen, den betroffenen Gemeinden oder Gemeindenverbunden erteilt.
(3) Die Gemeinden k�nnen den Trinkwasserversorgungsdienst, auch f�r Teilgebiete der Gemeinde, mit Konvention
anderen Betreibern �bertragen, sofern Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Dienstes gew�hrleistet sind. In diesem Fall
tr�gt der Betreiber die Verantwortung f�r den Trinkwasserversorgungsdienst in dem ihm zugewiesenen Gebiet und die
Wasserkonzession wird dem Betreiber des Trinkwasserversorgungsdienstes, beschr�nkt auf die Dauer der Konvention,
erteilt bzw. �bertragen. Bei Aufl�sung der Konvention aus jedwedem Grund f�llt die Wasserkonzession an die
Gemeinde zur�ck.
(4) In der Konvention laut Absatz 3 kann auch die Einhebung seitens der Gemeinde der in Artikel 7/bis vorgesehenen
Tarife vorgesehen werden. In diesem Fall ist dem Betreiber der Trinkwasserleitung eine Entsch�digung zu entrichten,
die wenigstens den Betriebskosten der Trinkwasserleitung entspricht. 10)

Art. 7/bis (Tarife für den öffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst)
(1) Die Tarife f�r den �ffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst werden von den Gemeinden f�r das gesamte
Gemeindegebiet festgelegt und stehen dem Betreiber der Trinkwasserleitung zu.
(2) Die Tarife setzen sich zusammen aus einem Grundbetrag pro Anschluss und einem verbrauchsabh�ngigen Betrag.
Dabei ist den Betriebskosten der Anlagen und der Trinkwasserschutzgebiete Rechnung zu tragen, damit die
Betriebskosten und die Investitionen abgedeckt sind, und ohne dass Gewinne erwirtschaftet werden. 11)

Art. 8 (Private Trinkwasserleitungen)
(1) Neue kleine private Trinkwasserleitungen oder Eigenversorgungsanlagen im "Inselbetrieb" k�nnen von Privaten
gef�hrt werden, wenn der Anschluss an die �ffentliche Trinkwasserleitung aus technischen oder wirtschaftlichen
Gr�nden nur schwer m�glich ist und wenn die zust�ndige Gemeinde ein positives Gutachten abgibt. Die
Wasserkonzession wird dann dem privaten Antragsteller erteilt.

Art. 9 (Kategorien der Trinkwasserleitungen)
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(1) Es werden folgende Kategorien von Trinkwasserleitungen unterschieden:
a) �ffentliche Trinkwasserleitungen: eine Trinkwasserversorgungsanlage, die folgende

Versorgungsschwellenwerte �berschreitet: 40 Wohneinheiten oder 150 Betten in Beherbergungsbetrieben
gewerblicher und nicht gewerblicher Natur. Eine Trinkwasserleitung, die von einer �ffentlichen K�rperschaft
betrieben wird, ist unabh�ngig vom Erreichen dieser Schwellenwerte eine �ffentliche Trinkwasserleitung;

b) private Trinkwasserleitungen im �ffentlichen Interesse: Trinkwasserleitungen, die die Schwellenwerte gem��
Buchstabe a) nicht �berschreiten und mindestens einen gastgewerblichen Betrieb versorgen;

c) private Trinkwasserleitungen: Trinkwasserleitungen, die die Schwellenwerte gem�� Buchstabe a) nicht
�berschreiten und keinen gastgewerblichen Betrieb versorgen.

(2) Das f�r die Gew�ssernutzung zust�ndige Landesamt f�hrt ein Register der in Absatz 1 Buchstaben a) und b)
enthaltenen Trinkwasserleitungen.
(3) Alle Trinkwasserleitungen, auch die laut Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7,
wasserrechtlich befreiten Trinkwasserableitungen, m�ssen nach den von der Landesregierung festgelegten technisch-
hygienischen Richtlinien errichtet und betrieben werden. 12)

Art. 10 (Technisch-hygienische Bauabnahme)
(1) �ffentliche Trinkwasserleitungen, die in Konzession vergeben oder bewilligt wurden, d�rfen erst nach erfolgter
Bauabnahme in Betrieb genommen werden. Zu diesem Zweck teilt der Betreiber der Trinkwasserleitung dem
Landesamt f�r Gew�ssernutzung die Fertigstellung der Anlagen mit und beantragt die Durchf�hrung der Bauabnahme.
(2) Die technisch-hygienische Bauabnahme wird von einem Techniker des Landesamtes f�r Gew�ssernutzung und
einem Techniker des gebietsm��ig zust�ndigen Sanit�tsbetriebes im Beisein des Verantwortlichen der
Trinkwasserleitung durchgef�hrt. Es ist ein Abnahmeprotokoll zu verfassen.

Art. 11 (Pflichten der Betreiber von öffentlichen Trinkwasserleitungen)
(1) Der Betreiber der �ffentlichen Trinkwasserleitung muss die mit Durchf�hrungsverordnung festgelegten
Mindestanforderungen des Trinkwasserversorgungsdienstes innerhalb seines Zust�ndigkeitsgebietes erf�llen.
(2) In der Durchf�hrungsverordnung wird au�erdem angegeben, welche Betriebsdaten j�hrlich dem Landesamt f�r
Gew�ssernutzung zur Sammlung, Ausarbeitung und Wiedergabe in Form von Statistiken �bermittelt werden m�ssen.
(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, einen Kataster der �ffentlichen Trinkwasserleitungen auf ihrem Gebiet zu f�hren.

Art. 12 (Wasserleitungsordnung)
(1) Auf Grund der in Artikel 11 Absatz 1 genannten Mindestanforderungen erstellt jeder Betreiber einer �ffentlichen
Trinkwasserleitung eine Wasserleitungsordnung, die vom B�rgermeister der zust�ndigen Gemeinde genehmigt wird.
Entspricht die Wasserleitungsordnung nicht einer guten und rationellen Wasserversorgung im Gemeindegebiet, schreibt
der B�rgermeister die unbedingt notwendigen �nderungen vor, besonders was den Versorgungsbereich und die
Anschlusspflicht betrifft.
(2) Eine Kopie der Wasserleitungsordnung laut Absatz 1 ist dem Landesamt f�r Gew�ssernutzung zu �bermitteln.

Art. 13 (Bestehende Betreiber von öffentlichen Trinkwasserleitungen)
(1) Die bei In-Kraft-Treten dieses Artikels bereits bestehenden Betreiber von �ffentlichen Trinkwasserleitungen �ben
den �ffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst bis zum Ablauf der wasserrechtlichen Konzession oder Genehmigung
aus, sofern innerhalb von zwei Jahren ab In-Kraft-Treten dieses Artikels die Mindestanforderungen gem�� Artikel 11
erf�llt werden und die entsprechende Konvention gem�� Artikel 7 unterzeichnet ist. Ansonsten gelten die
Wasserkonzession und der �ffentliche Trinkwasserversorgungsdienst als an die Gemeinde �bertragen, die in
Anwendung des Verfahrens bei Ablauf der Konzession laut Absatz 2 vorgeht.
(2) Bei Ablauf der Wasserkonzession verf�hrt die Gemeinde gem�� Artikel 7. Die gesamte Trinkwasseranlage wird
von der Gemeinde nach dem Verfahren der Enteignung im �ffentlichen Interesse �bernommen, sofern nicht eine andere
Einigung mit dem Eigent�mer der Anlage erzielt wird.
(3) Innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung der Konvention gem�� Absatz 1 muss jeder bestehende
Betreiber von �ffentlichen Trinkwasserleitungen die in Artikel 12 vorgesehene Wasserleitungsordnung erstellen. 13)

Art. 14 (Freie Trink- und Hauswassernutzungen)
(1) Die freie Nutzung gem�� Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, gilt nicht f�r die
Trinkwasserleitungen laut Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) dieses Gesetzes. 14)

II. KAPITEL
Trinkwasserschutzgebiete

Art. 15 (Trinkwasserschutzgebiete)
(1) Zur Sicherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Qualit�t und Menge der Trinkwasservorkommen f�r die
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�ffentliche Trinkwasserversorgung werden von der Landesabteilung Wasser und Energie Trinkwasserschutzgebiete
ausgewiesen. Diese Schutzgebiete sind der �ffentlichkeit mit Tafeln anzuzeigen.
(2) Im Sinne eines differenzierten Schutzes und zur Vermeidung �berm��iger Nutzungsbeschr�nkungen kann das
Trinkwasserschutzgebiet in die Schutzzonen I, II und III unterteilt werden:

a) die Zone I muss ausreichenden Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen und ihrer unmittelbaren Umgebung
vor Verunreinigung und Beeintr�chtigung bieten. In dieser Zone sind nur T�tigkeiten, die in Zusammenhang mit
der Trinkwasserversorgung stehen, erlaubt. Die Gemeinde hat die Befugnis, die Fl�chen dieser Zone im
Enteignungsweg zu erwerben oder eine Dienstbarkeit aufzuerlegen;

b) die Zone II muss ausreichenden Schutz vor Verschmutzung biologischer und bakteriologischer Art sowie vor im
Boden leicht abbaubaren chemischen Schadstoffen bieten;

c) die Zone III muss Schutz vor Verschmutzung durch im Boden schwer abbaubare Schadstoffe bieten sowie
allgemeine Beeintr�chtigungen des Wasservorkommens verhindern.

(3) F�r jedes Trinkwasserschutzgebiet wird vom Landesamt f�r Gew�ssernutzung ein Trinkwasserschutzgebietsplan
erstellt, in dem die Ausdehnung des Schutzgebietes und der Schutzzonen sowie die spezifischen Verbote, Auflagen und
Nutzungsbeschr�nkungen festgelegt werden, die zur Erreichung der Schutzziele notwendig sind. Die notwendigen
Unterlagen, Studien und Erhebungen werden vom Betreiber der Trinkwasserleitung geliefert.
(4) In der Durchf�hrungsverordnung werden die allgemeinen Verbote, Auflagen und Nutzungsbeschr�nkungen
spezifiziert, die in den Trinkwasserschutzgebieten festgelegt werden k�nnen. Die Anwendung von D�nge- und
Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasserschutzgebiet erfolgt nach den vom Landesamt f�r Gew�ssernutzung in
Zusammenarbeit mit der Abteilung Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen festgelegten Richtlinien.
(5) Wasservorkommen, die f�r den zuk�nftigen �ffentlichen Trinkwasserbedarf von Bedeutung sind, k�nnen durch
Trinkwasserschongebiete gesch�tzt werden. Die Schutzziele entsprechen jenen der Zone III der
Trinkwasserschutzgebiete.
(6) Die Gemeinde hat die Befugnis, die Fl�chen innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes zu enteignen oder eine
Dienstbarkeit aufzuerlegen, wenn der Schutz auf andere Art nicht gew�hrleistet und mit den Grundeigent�mern kein
Einvernehmen erzielt werden kann.

Art. 16 (Verfahren zur Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten)
(1) Die Ausweisung des Trinkwasserschutzgebietes erfolgt nach den f�r das Wasserrechtsverfahren der
Wasserableitungen geltenden Bestimmungen gem�� Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender
Fassung. 15)

(2) Zusammen mit der Anordnung der Zulassung des Wasserableitungsgesuchs zum Wasserrechtsverfahren wird der
Vorschlag f�r den Trinkwasserschutzgebietsplan den zust�ndigen Gemeinden, welche die betroffenen Grundeigent�mer
verst�ndigen, dem Betreiber der Trinkwasserleitung, den zust�ndigen Sanit�tsbetrieben, der Landesabteilung
Forstwirtschaft, der Landesabteilung Landwirtschaft und der auf Landesebene repr�sentativsten Bauernvereinigung
�bermittelt, die ihre Stellungnahmen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Lokalaugenscheins �bermitteln. Der
Vorschlag f�r den Trinkwasserschutzgebietsplan liegt in den zust�ndigen Gemeinden und im Amt f�r Gew�ssernutzung
zur Einsicht auf.
(3) Das Verfahren wird im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens durchgef�hrt; die Genehmigung des
Trinkwasserschutzgebietsplans erfolgt durch den f�r die Gew�ssernutzung zust�ndigen Landesrat gleichzeitig mit der
Erteilung der Wasserkonzession.
(4) Der Trinkwasserschutzgebietsplan wird von Amts wegen von der Landesabteilung Raumordnung in den Bauleitplan
der betroffenen Gemeinde eingetragen. Anderslautende Vorschriften, die in den Bauleitpl�nen enthalten sind, sind als
au�er Kraft gesetzt zu betrachten.

Art. 17 (Entschädigungen)
(1) Dem Grundeigent�mer oder dem Nutznie�er von im Trinkwasserschutzgebiet gelegenen Fl�chen steht eine j�hrliche
Entsch�digung zu, wenn die �bliche land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eingeschr�nkt ist. Die Entsch�digung geht
zu Lasten des Betreibers der Trinkwasserleitung; der Betrag wird von der zust�ndigen Gemeinde innerhalb von sechs
Monaten ab Konzessionsdekret gem�� den von der Landesregierung festgelegten Richtlinien festgelegt. Der Betreiber
der Trinkwasseranlage ist verpflichtet, innerhalb 60 Tagen nach der erstmaligen Festlegung der Entsch�digungssumme
diese an die Anspruchsberechtigten auszuzahlen.
(2) Werden Auflagen gem�� Artikel 15, f�r welche Entsch�digungen vorgesehen sind, nicht erf�llt, so werden au�er
der Anwendung der Verwaltungsstrafen gem�� Artikel 57 die Entsch�digungszahlungen f�r das betreffende Jahr
ausgesetzt.

Art. 18 (Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten für bereits genutzte Wasservorkommen)
(1) F�r Wasservorkommen, die bereits f�r die �ffentliche Trinkwasserversorgung genutzt werden, jedoch nicht unter
Schutz gestellt worden sind, werden die entsprechenden Trinkwasserschutzgebiete vom Landesamt f�r
Gew�ssernutzung nach dem in den folgenden Abs�tzen beschriebenen vereinfachten Verfahren ausgewiesen.
(2) Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Landesgesetzes �bermitteln die Gemeinden dem Landesamt f�r
Gew�ssernutzung eine graphische Darstellung der Lage der �ffentlichen Trinkwasserbezugsquellen.
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(3) Sofern f�r diese Wasserbezugsquellen nicht bereits eine hydrogeologische Studie vorliegt, l�sst die zust�ndige
Gemeinde innerhalb eines Jahres eine vereinfachte hydrogeologische Studie nach den in der Durchf�hrungsverordnung
angef�hrten Kriterien erstellen. Diese Studien sind die Grundlage f�r die Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete,
die nach den Kriterien von Artikel 15 Absatz 2 erfolgt. Die Verbote, Auflagen und Nutzungsbeschr�nkungen, die zur
Erreichung der Schutzziele gem�� Artikel 15 Absatz 2 notwendig sind, werden mit Durchf�hrungsverordnung bestimmt,
aufgrund eines Vorschlages, der innerhalb von sechs Monaten von einer von der Landesregierung eingesetzten
technischen Arbeitsgruppe, die aus jeweils einem Vertreter des Amtes f�r Gew�ssernutzung, der Sanit�tsbetriebe, der
Abteilung Landwirtschaft, der Gemeinden und der auf Landesebene repr�sentativsten Bauernvereinigung besteht,
erstellt wird.
(4) Die graphischen Unterlagen mit der Ausdehnung der Trinkwasserschutzgebiete werden den zust�ndigen Gemeinden,
den Betreibern der Trinkwasserversorgungsanlagen, den Sanit�tsbetrieben, der Landesabteilung Forstwirtschaft und
der Landesabteilung Raumordnung �bermittelt. Die Landesabteilung Raumordnung nimmt die Eintragung der
Trinkwasserschutzgebiete in den Bauleitplan von Amts wegen vor. Die Gemeinde ver�ffentlicht die graphischen
Unterlagen an der Amtstafel f�r 30 Tage und verst�ndigt die betroffenen Grundeigent�mer.
(5) Die Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete gem�� Absatz 1 wird nach sechs Monaten ab der �bermittlung der
Unterlagen an die Gemeinde wirksam.
(6) Die nach diesem Verfahren ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete sind jenen laut den Artikeln 15, 16 und 17
gleichgestellt.

III. KAPITEL
Grundwasser

Art. 19 (Grundwasseraufschlüsse und -entnahmen)
(1) Jeder Grundwasseraufschluss und jede Grundwasserentnahme, auch durch Pumpversuche oder zur
Grundwasserabsenkung, m�ssen durch den f�r Gew�ssernutzung zust�ndigen Landesrat erm�chtigt oder in Konzession
vergeben werden. Davon ausgenommen ist die Errichtung von Erdsonden im Grundwasser zur W�rmegewinnung ohne
Wasserentnahme, die dem f�r Gew�ssernutzung zust�ndigen Landesamt vorher gemeldet werden muss. Diese
Erdsonden m�ssen nach den von der Landesregierung festgelegten technischen Richtlinien errichtet werden. 16)

(2) Nicht erm�chtigungs- oder konzessionspflichtig sind tempor�re Grundwasseraufschl�sse, die nicht unmittelbar f�r
die Wasserentnahme oder -nutzung bestimmt sind, wie Sondierungsbohrungen f�r geologische oder hydrogeologische
Erhebungen, sofern keine Pumpversuche durchgef�hrt werden, oder Grundwasseraufschl�sse, die bei der Errichtung
von Bauten und Anlagen oder bei Erdbewegungsarbeiten entstehen, sowie Grundwasserabsenkungen mit einer
F�rdermenge von unter 50 Litern pro Sekunde, die vom B�rgermeister der zust�ndigen Gemeinde erm�chtigt werden.
17)

(3) Diese in Absatz 2 genannten Aufschl�sse m�ssen innerhalb k�rzester Zeit wieder beseitigt werden und es m�ssen
alle Vorsichtsma�nahmen getroffen werden, um eine Verschmutzung des Grundwassers zu verhindern.

Art. 20 (Wasserrechtsverfahren)
(1) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Kapitels gelten f�r die Errichtung und Ben�tzung jeder Art von Anlagen,
Brunnen oder Bohrungen zur F�rderung unterirdischen Wassers die einschl�gigen Rechtsvorschriften �ber die
Ableitung �ffentlicher Gew�sser.
(2) Das Gesuch ist mit den vorgeschriebenen Unterlagen beim f�r Gew�ssernutzung zust�ndigen Amt bei der
Landesabteilung Wasser und Energie einzureichen, das die Ver�ffentlichung f�r 15 Tage beim genannten Amt und an
der Amtstafel der Gemeinde, in der die Anlagen errichtet werden sollen, und an jener der anderen eventuell
betroffenen Gemeinden veranlasst. Es sind keine konkurrierenden Gesuche zugelassen. 18)

(3) Die Probebohrungen, Pumpversuche oder Grundwasserabsenkungen werden von dem f�r Gew�ssernutzung
zust�ndigen Landesrat erm�chtigt.
(4) Die Nutzungen von Grundwasser, auch zur W�rmegewinnung ohne Wasserentnahme, werden von dem f�r
Gew�ssernutzung zust�ndigen Landesrat in Konzession vergeben. Ist bei Gesuchen um die Nutzung von Grundwasser
nur die Probebohrung bewilligt worden, kann die Konzession zur F�rderung und Nutzung des Grundwassers nach
Vorlage der notwendigen zus�tzlichen Unterlagen beim Landesamt f�r Gew�ssernutzung erteilt werden.
(5) Im Dekret laut Absatz 3 wird die Frist festgelegt, innerhalb welcher die Probebohrungen, die Pumpversuche oder
die Grundwasserabsenkungen abzuschlie�en sind.
(6) Mit einer f�r Beregnungs- oder Frostschutzzwecke genehmigten Grundwassernutzung k�nnen auch weitere Fl�chen
beregnet werden, sofern mit der erh�hten Wasserentnahme der Grundwasserk�rper oder umliegende Brunnen nicht
beeintr�chtigt werden und eine Meldung mit Angabe der hinzugekommenen Grundparzellen und ihrer Fl�che sowie der
betreffenden Eigent�mer an das f�r Gew�ssernutzung zust�ndige Amt bei der Landesabteilung Wasser und Energie
erfolgt. In diesem Falle tr�gt der jeweilige Grundeigent�mer die Verantwortung f�r den auf seinem Grund liegenden
Teil der Anlagen. 19)

Art. 21 (Ersetzung von Tiefbrunnen)
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(1) Die Ersetzung von bewilligten Tiefbrunnen muss beim Landesamt f�r Gew�ssernutzung gemeldet werden. Die
Meldung enth�lt die Erkl�rung des Grundeigent�mers, dass der Brunnen auf derselben Grundparzelle in einer
Entfernung von nicht mehr als 50 Metern, mit einem Mindestabstand von 30 Metern vom n�chstgelegenen Tiefbrunnen
und nicht tiefer als der zu ersetzende und f�r die gleiche Zweckbestimmung und mit der gleichen F�rdermenge wieder
errichtet wird. Der Tiefbrunnen muss gem�� den von der Landesverwaltung festgesetzten technischen Normen wieder
errichtet werden. Die urspr�ngliche Dauer bleibt aufrecht.

Art. 22 (Bau und Betrieb von Anlagen zur Grundwasserentnahme)
(1) Die Landesregierung legt die technischen Normen f�r die Errichtung von Brunnen und Bohrungen und die Regeln
f�r deren Betrieb fest.
(2) Die Firma, welche den Brunnen errichtet, muss die Beendigung der Arbeiten und ihre korrekte Ausf�hrung sowie
die Einhaltung der in der Erm�chtigung oder Konzession zur Bohrung des Brunnens enthaltenen Vorschriften best�tigen.
Diese Best�tigung muss innerhalb von 30 Tagen ab Fertigstellung des Brunnens dem Landesamt f�r Gew�ssernutzung
vorgelegt werden.
(3) Wer als Unternehmer ohne Erm�chtigung oder Konzession von Seiten der �ffentlichen Verwaltung f�r eine
Drittperson eine Anlage zur F�rderung unterirdischen Wassers errichtet, ist solidarisch mit dem Auftraggeber zur
Zahlung der Geldbu�e laut Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a) verpflichtet.

Art. 23 (Nutzung von Grundwasser)
(1) Die Entnahme von unterirdischen Gew�ssern aus gespannten Grundwasserleitern ist grunds�tzlich der
Trinkwassernutzung vorbehalten. Die Nutzung dieser Gew�sser f�r andere Zwecke kann nur dann in Konzession
vergeben werden, wenn keine geeigneten Oberfl�chengew�sser vorhanden sind oder eine Entnahme aus dem freien
Grundwasserleiter nicht m�glich ist.

Art. 23/bis (Befreiung vom Wasserzins für bisher freie Grundwassernutzungen)
(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden freien Grundwassernutzungen bis maximal 0,4 Liter pro Sekunde
f�r den Trink- und Hauswassergebrauch, zum Tr�nken von Vieh und zum Bew�ssern von Zier- und Nutzg�rten sowie
von landwirtschaftlichen Grundst�cken k�nnen bis zum 10. August 2029 frei genutzt werden. 20)

(2) Beim Betrieb des Tiefbrunnens sind die Eigent�mer verpflichtet, die von der Landesregierung erstellten
technischen Normen einzuhalten.
(3) Bei einer eventuellen Ersetzung des Tiefbrunnens muss das ordnungsgem��e Konzessionsgesuch gem�� Artikel 20
eingereicht werden. 21)

III. TITEL
GEWÄSSERSCHUTZ

I. KAPITEL
Qualitätsziele und Gewässer und Gewässerschutzplan

Art. 24 (Erhebung der Eigenschaften der Gewässer)
(1) Die Landesagentur f�r Umwelt f�hrt nach den auf Staatsebene und von der Europ�ischen Union festgelegten
Kriterien und Methoden f�r die �berwachung und die Klassifizierung der Gew�sser sowie f�r die Regelung der
Abwasserableitungen die Erhebung folgender Daten durch:

a) die qualitativen und quantitativen Eigenschaften der Oberfl�chengew�sser und der Grundwasserk�rper sowie
deren Ver�nderung im Laufe der Zeit,

b) die �ffentlichen und privaten Abwasserableitungen in die Gew�sser und deren Eigenschaften,
c) die Eigenschaften der Kl�ranlagen f�r das kommunale Abwasser und der entsprechenden Hauptsammler sowie

die Daten �ber ihre Funktionsf�higkeit.

(2) F�r die Erhebung des Zustandes der Gew�sser erstellt die Agentur ortsfeste und mobile Messstationen.

Art. 25 (Umweltqualitätsziele)
(1) Die Umweltqualit�tsziele werden mit dem Gew�sserschutzplan im Hinblick auf die F�higkeit der Gew�sser, die
nat�rliche Selbstreinigungskraft zu erhalten und einen Lebensraum f�r eine breite und differenzierte
Organismengemeinschaft zu sichern, festgelegt.
(2) F�r die Zwecke des Absatzes 1 gelten die Qualit�tsdefinitionen laut Anlage 1 des Legislativdekrets vom 11. Mai
1999, Nr. 152 , in geltender Fassung.
(3) Der Gew�sserschutzplan laut Artikel 27 legt f�r die bedeutsamen Gew�sser die erforderlichen Ma�nahmen fest, um
bis zum 31. Dezember 2007 das Ziel eines "ausreichenden" und bis zum 31. Dezember 2015 das eines "guten"
�kologischen Zustandes zu erreichen. Auf jeden Fall sind f�r alle Gew�sser Ma�nahmen zu treffen, um eine weitere
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Verschlechterung des Zustandes zu vermeiden.
(4) Mit dem Gew�sserschutzplan werden weiters die besonders gesch�tzten Gebiete festgelegt, welche von relevanter
Bedeutung f�r die Umwelt und den Naturschutz in Bezug auf die Gew�sser sind. In diesen Gebieten ist ein sehr guter
�kologischer Zustand zu erhalten oder zu erreichen.
(5) Innerhalb eines begrenzten Gebietes k�nnen f�r bestimmte Gew�sser weniger strenge Qualit�tsziele als in den
Abs�tzen 3 und 4 festgelegt werden, sofern mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

a) durch menschliche T�tigkeiten wurde das betreffende Gew�sser erheblich beeintr�chtigt, sodass eine
Verbesserung seines Zustandes nachweislich nicht m�glich oder aus Kostengr�nden unangemessen ist;

b) das Qualit�tsziel kann aufgrund der lithologischen und geomorfologischen Gegebenheiten des entsprechenden
Einzugsgebietes nicht erreicht werden;

c) das Vorhandensein von unvorhergesehenen oder au�ergew�hnlichen Umst�nden, wie �berschwemmungen und
D�rren.

(6) Wenn die Bedingungen laut Absatz 5 zutreffen, ist die Festlegung von weniger strengen Zielen nur dann gestattet,
wenn eine weitere Verschlechterung des Zustandes des Gew�ssers ausgeschlossen werden kann und, mit Ausnahme des
Falles laut Absatz 5 Buchstabe b), die Erreichung der Qualit�tsziele der anderen Gew�sser des gleichen
Einzugsgebietes nicht gef�hrdet wird.

Art. 26 (Qualitätsziele für Gewässer mit zweckbestimmter Nutzung)
(1) Das Qualit�tsziel f�r Gew�sser mit zweckbestimmter Nutzung stellt den Zustand der Gew�sser fest, der f�r eine
bestimmte Nutzung durch den Menschen oder f�r das Leben der Fische geeignet ist.
(2) Als Gew�sser mit zweckbestimmter Nutzung gelten

a) die Oberfl�chengew�sser f�r die Herstellung von Trinkwasser,
b) die Badegew�sser,
c) die Oberfl�chengew�sser, welche schutz- und verbesserungsbed�rftig sind, um Lebensraum f�r Fische zu sein.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 25 werden mit dem Gew�sserschutzplan die Gew�sser mit
zweckbestimmter Nutzung laut Absatz 2 festgestellt; weiters werden die Schutzma�nahmen zur Beibehaltung und zur
Erreichung des entsprechenden Qualit�tszieles sowie die Termine zur Durchf�hrung der Ma�nahmen festgelegt. Mit
dem Gew�sserschutzplan k�nnen weiters andere Nutzungen der Gew�sser und die entsprechenden Qualit�tsziele
festgestellt werden.
(4) Der Agentur obliegen

a) die Klassifizierung der Gew�sser aufgrund ihrer physikalischen, chemischen, biologischen und
mikrobiologischen Eigenschaften,

b) die Erstellung und die periodische Anpassung des Verzeichnisses aller Gew�sser laut Absatz 2, mit Angabe der
Eigenschaften und der Ergebnisse der letzten Erhebungen,

c) die Ausweisung der Gebiete, welche zum Baden geeignet sind, und zwar auf der Grundlage der
Analysenergebnisse und allf�lliger Inspektionen w�hrend der vorhergehenden Badesaison. Die Ausweisung
muss den betroffenen Gemeindeverwaltungen mindestens einen Monat vor Beginn der Badesaison zur Kenntnis
gebracht werden,

d) die Gew�hrung von Ausnahmen in den vorgesehenen F�llen.

(5) Den Gemeinden obliegen die Abgrenzung und Beschilderung der zum Baden nicht geeigneten Gebiete sowie die
Information der Bev�lkerung.

Art. 27 (Gewässerschutzplan)
(1) Der Schutz der Gew�sser, welche in qualitativer und quantitativer Hinsicht als Gut von �ffentlichem Interesse zu
betrachten sind, wird durch den Gew�sserschutzplan geregelt.
(2) Der Gew�sserschutzplan beinhaltet Folgendes:

a) die Eigenschaften der Gew�sser,
b) die Bestimmung der Umweltqualit�tsziele und der Ziele f�r zweckbestimmte Nutzung,
c) die Qualit�ts- und Quantit�tsschutzma�nahmen, welche nach Wassereinzugsgebiet erg�nzt und koordiniert sind,
d) die Angabe der Termine f�r die Durchf�hrung der Ma�nahmen und der Priorit�ten,
e) die Ermittlung des Bedarfs an Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser mit Angabe der

Anlagen von �bergemeindlichem Interesse sowie die Festlegung des Standortes der Anlagen, der Dringlichkeit,
der Ausf�hrungszeit und der Emissionsgrenzwerte,
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f) die Vorschriften und Hinweise zur F�hrung von Abwasserdiensten, zur Organisation der entsprechenden
Verwaltungs- und Kontrollstrukturen und der technischen Dienste, zum Personal der Dienste und zu den
erforderlichen technischen Ausstattungen und Ger�ten,

g) die Schutzbestimmungen und Sanierungsma�nahmen der Gew�sser,
h) das Programm zur �berpr�fung der Wirksamkeit der vorgesehenen Ma�nahmen.

(3) Bis zum 31. Dezember 2003 erarbeitet die Agentur den Entwurf f�r den Gew�sserschutzplan, der als Fachplan
gem�� Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 , in geltender Fassung, zu betrachten ist. Bei
Projekten, die f�r gemeinn�tzig erkl�rt sind, werden bei der Genehmigung die Bestimmungen des III. Abschnittes des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 , in geltender Fassung, angewandt.
(4) Aufgrund der Vorgaben des Gew�sserschutzplans werden von den zust�ndigen Beh�rden die �nderungen der
Konzessionen f�r gro�e und kleine Wasserableitungen vorgenommen, um die Umweltqualit�tsziele zu erhalten oder zu
erreichen. Dabei k�nnen sie, wenn notwendig, weitere Vorschriften, zeitliche und mengenm��ige Einschr�nkungen
sowie, bei Feststellung von grober Beeintr�chtigung der Umwelt, den Widerruf der Konzession anordnen, ohne dass
dadurch eine Entsch�digung seitens der �ffentlichen Verwaltung zu entrichten ist, mit Ausnahme der entsprechenden
Herabsetzung des Wasserzinses.

Art. 28 (Koordinierung mit den urbanistischen Plänen)
(1) Die Genehmigung des Gew�sserschutzplans und der entsprechenden Projekte bewirkt die �nderung der geltenden
urbanistischen Planungsinstrumente und gilt als Erkl�rung der Gemeinn�tzigkeit, Unaufschiebbarkeit und Dringlichkeit
der im Plan vorgesehenen Ma�nahmen.
(2) Mit der Festlegung des Standortes der Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser m�ssen auch die Gr��e der
entsprechenden Bannzone in Bezug auf die Leistung und Typologie der Anlage und die Eigenschaften des Standortes
festgelegt werden. Weiters sind die Schutzbestimmungen f�r diese Zonen festzulegen, in welchen die Ansiedlung von
neuen Wohngeb�uden auf jeden Fall verboten ist. Diese Bestimmung ist auch auf die bestehenden Kl�ranlagen
anzuwenden.
(3) In den Bauleitpl�nen oder in deren Ab�nderungen oder �berarbeitungen ist der Standort neuer Wohnsiedlungen und
Produktionsanlagen in Orten vorzusehen, welche in Hinblick auf den Gew�sserschutz daf�r geeignet sind; dabei sind
die Verf�gbarkeit an Wasser sowie die Vorteile der Zusammenlegung gleichartiger Verarbeitungen und der Nutzung
�ffentlicher Abwasserdienste zu ber�cksichtigen.

II. KAPITEL
Regelung der Abwasserableitungen

Art. 29 (Allgemeine Kriterien für die Zulässigkeit der Abwasserableitungen)
(1) Die Abwasserableitungen sind erm�chtigungspflichtig, mit Ausnahme der Ableitungen von h�uslichen Abw�ssern
in die Kanalisation, welche immer zul�ssig sind, wenn sie die Betriebsordnung f�r den Abwasserdienst einhalten.
(2) Alle Abwasserableitungen sind unter Ber�cksichtigung der Qualit�tsziele der Gew�sser geregelt und m�ssen die
Emissionsgrenzwerte und die Bedingungen dieses Gesetzes und jene der Erm�chtigung einhalten.
(3) Um die Qualit�tsziele einzuhalten, k�nnen auch strengere Emissionsgrenzwerte als die in den Anh�ngen zu diesem
Gesetz festgelegten, vorgeschrieben werden, und zwar sowohl bez�glich der zul�ssigen H�chstkonzentration als auch
der H�chstmenge pro Zeiteinheit, und zwar f�r jeden Schmutzstoff und f�r jede Stoffgruppe oder Stofffamilie
beziehungsweise Emissionsgrenzwerte f�r zus�tzliche in den Anh�ngen nicht ber�cksichtigte Parameter.
(4) Die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte darf auf keinen Fall durch Verd�nnung mit ausschlie�lich zu diesem
Zweck entnommenem Wasser erfolgen. Es kann weiters vorgeschrieben werden, dass die Ableitung von Waschwasser,
K�hlwasser oder Wasser, welches zur Energieherstellung dient, vom Endablauf getrennt wird.
(5) Falls das aus einem Oberfl�chengew�sser entnommene Wasser Werte �ber den Emissionsgrenzwerten aufweist,
werden die Bedingungen der Abwasserableitung aufgrund der Beeintr�chtigung und der Qualit�tsziele des Gew�ssers,
in dem die Ableitung stattfindet, festgelegt, wobei jedoch die qualitativen Eigenschaften desselben nicht verschlechtert
werden d�rfen.
(6) Die Agentur kann Programmabkommen und -vertr�ge mit den Wirtschaftsakteuren f�rdern und abschlie�en, um das
Wassersparen, die Wiederverwendung der Abw�sser und die R�ckgewinnung der Kl�rschl�mme als Rohstoff zu
f�rdern. Dabei kann sie wirtschaftliche Instrumente anwenden, verwaltungsm��ige Erleichterungen und f�r als n�tzlich
erachtete Substanzen Ableitungswerte in Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen festlegen; die
EU-Richtlinien und die zur Erreichung der Qualit�tsziele notwendigen Ma�nahmen sind auf jeden Fall zu beachten.

Art. 30 (Kanalisationen)
(1) Die Siedlungsgebiete mit einem Einwohnerwert von �ber 15.000 m�ssen mit Kanalisationen f�r das kommunale
Abwasser ausgestattet sein. Die Siedlungsgebiete mit einem geringeren Einwohnerwert sind innerhalb der folgenden
Termine damit auszustatten:

a) bis zum 31. Dezember 2004 jene mit einem Einwohnerwert zwischen 2.000 und 15.000,
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b) bis zum 31. Dezember 2006 jene mit einem Einwohnerwert unter 2.000.

(2) Die Anforderungen, welchen die Projektierung, der Bau und die Wartung der Kanalisationen entsprechen m�ssen,
werden mit Durchf�hrungsverordnung festgelegt.
(3) Mit dem Gew�sserschutzplan werden jene F�lle festgelegt, in welchen die Errichtung einer Kl�ranlage f�r die
Siedlungsgebiete �berm��ige Kosten mit sich bringt, die durch den erreichbaren Nutzen f�r die Umwelt nicht
gerechtfertigt sind, sowie individuelle Systeme oder andere geeignete �ffentliche oder private Ma�nahmen, die das
gleiche Umweltschutzniveau gew�hrleisten.

Art. 31 (Ableitungen auf den Boden)
(1) Jegliche Ableitung von Abwasser auf die Bodenoberfl�che oder in die oberen Bodenschichten ist verboten.
Ausgenommen sind folgende Ableitungen:

a) die im Artikel 30 Absatz 3 und im Artikel 34 Absatz 3 vorgesehenen Ableitungen, unter Einhaltung der
Vorschriften und Emissionsgrenzwerte, die mit der Durchf�hrungsverordnung festgelegt werden,

b) die Ableitungen von kommunalem Abwasser, f�r welche festgestellt wird, dass die Ableitung in ein
Oberfl�chengew�sser nicht m�glich ist oder zu hohe Kosten verursacht, die gegen�ber den Vorteilen f�r die
Umwelt nicht zu rechtfertigen sind, unter Einhaltung der Vorschriften und Emissionsgrenzwerte, die mit
Durchf�hrungsverordnung festgelegt werden,

c) die Ableitungen von industriellem Abwasser, f�r welche festgestellt wird, dass die Ableitung in ein
Oberfl�chengew�sser technisch nicht m�glich ist oder zu hohe Kosten verursacht, die gegen�ber den Vorteilen
f�r die Umwelt nicht zu rechtfertigen sind, unter Einhaltung der Emissionsgrenzwerte laut Anlage G,

d) die Regen- und Not�berl�ufe der Kanalisationen,
e) die Ableitungen von Abw�ssern aus der Verarbeitung von nat�rlichen Gesteinen sowie aus den Waschanlagen

der Mineralstoffe, vorausgesetzt, die entsprechenden Schl�mme bestehen ausschlie�lich aus Wasser und
nat�rlichen Inertstoffen und verursachen keine Verschmutzung des Grundwassers oder Instabilit�t der B�den,

f) 22)

(2) F�r die Einleitungen laut Absatz 1 ist eine pr�ventive hydrogeologische Untersuchung erforderlich, wenn die
hydrogeologische Lage noch nicht bekannt ist.

Art. 32 (Ableitungen in den Untergrund und in das Grundwasser)
(1) Jegliche Ableitung von Abwasser in den Untergrund und in das Grundwasser ist verboten. Ausgenommen sind
folgende Ableitungen:

a) die Ableitungen in dieselbe Grundwasserschicht des Wassers, das f�r geothermische Zwecke genutzt wird,
einschlie�lich des Wassers von Anlagen f�r den W�rmeaustausch,

b) die Ableitungen in dieselbe Grundwasserschicht von Wasser, das in Gruben, Bergwerken und Steinbr�chen
einsickert, oder von Wasser, das bei bestimmten Bauarbeiten abgeleitet wird,

c) die Ableitungen von Wasser, das aus der Erd�lf�rderung stammt, in geologische Einheiten, aus denen das Erd�l
gef�rdert wurde, oder in andere Einheiten mit denselben Eigenschaften, welche Erd�l enthalten oder enthalten
haben; die Art der Ableitung ist anzugeben. Die Ableitung darf keine andere Abw�sser oder andere gef�hrliche
Substanzen enthalten als jene, die sich in Bezug auf Qualit�t und Menge von den Substanzen, die bei der
Trennung des Erd�ls entstehen, nicht unterscheiden. Die entsprechenden Erm�chtigungen sind mit der Vorschrift
der notwendigen technischen Vorsichtsma�nahmen zu erteilen, um zu vermeiden, dass die Abw�sser andere
Wassersysteme erreichen oder andere �kosysteme sch�digen.

(2) F�r die Ableitungen laut Absatz 1 ist eine pr�ventive hydrogeologische Untersuchung erforderlich.

Art. 33 (Ableitung in Oberflächengewässer)
(1) Die h�uslichen Abw�sser m�ssen vor der Ableitung in Oberfl�chengew�sser einer geeigneten Behandlung
unterzogen werden, unter Einhaltung der Vorschriften und Emissionsgrenzwerte, die mit Durchf�hrungsverordnung
festgelegt werden.
(2) Das kommunale Abwasser muss vor der Ableitung in Oberfl�chengew�sser einer geeigneten Behandlung wie folgt
unterzogen werden:

a) die Ableitung aus Siedlungsgebieten mit einem Einwohnerwert von 2.000 und mehr ist einer Zweitbehandlung
zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte laut Anlage A zu unterziehen, mit Ausnahme f�r die Parameter
Gesamtphosphor und Gesamtstickstoff, f�r welche der Emissionsgrenzwert f�r einen oder beide Parameter
gem�� der lokalen Lage innerhalb des Jahres 2005 zu erreichen ist; diese Ausnahme gilt auch f�r die Erreichung
des Grenzwertes bez�glich des Ammoniumstickstoffs;

b) die Ableitung aus Siedlungsgebieten mit einem Einwohnerwert zwischen 200 und 1999 ist, mit Ausnahme von
Sonderf�llen, bis zum 31. Dezember 2005 einer Zweitbehandlung zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte laut
Anlage B zu unterziehen;
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c) die Ableitung von Siedlungsgebieten mit einem Einwohnerwert von weniger als 200 ist bis zum 31. Dezember
2005 mindestens einer Erstbehandlung zur Einhaltung der Grenzwerte laut Anlage C zu unterziehen;

d) f�r die Ableitungen von Kanalisationen aus Siedlungsgebieten mit starker Saisonschwankung des
Einwohnerwertes kann eine spezifische Regelung festgelegt werden: die Erreichung der Umweltqualit�tsziele
bleibt aufrecht.

(3) Die Ableitung von h�uslichen und kommunalen Abw�ssern in Hochgebirgsregionen �ber 1.500 m �ber dem
Meeresspiegel, bei der aufgrund niedriger Temperaturen eine wirksame biologische Behandlung schwierig ist, kann
einer weniger gr�ndlichen Behandlung unterzogen werden, sofern anhand eingehender Untersuchungen nachgewiesen
wird, dass die Umwelt durch das Einleiten dieses Abwassers nicht gesch�digt wird.
(4) Ableitungen von industriellen Abw�ssern in Oberfl�chengew�sser m�ssen den Emissionsgrenzwerten laut Anlage
D sowie den strengeren Emissionsgrenzwerten, die mit der Erm�chtigung zwecks Erreichung der Qualit�tsziele
festgelegt werden, entsprechen. Wenn die Eigenschaften der Ableitung, obwohl diese einer Behandlung unterzogen
worden ist, nicht die im Gew�sserschutzplan festgelegten Qualit�tsziele gew�hrleisten, darf die Abwasserableitung
nicht erm�chtigt werden.
(5) Die Abwasserableitung in nat�rliche Seen ist verboten.
(6) F�r die Ableitung und die eventuelle Behandlung des Niederschlagswassers gelten die Bestimmungen laut Artikel
46.

Art. 34 (Ableitung in die Kanalisation)
(1) Die Ableitungen von h�uslichen Abw�ssern in die Kanalisationen sind immer zugelassen, vorausgesetzt, es wird
die Betriebsordnung f�r den Abwasserdienst eingehalten.
(2) Die h�uslichen Abw�sser m�ssen in die Kanalisation eingeleitet werden, wenn sie weniger als 200 Meter von der
Kanalisation entfernt sind und dies aufgrund der Bodenneigung und -beschaffenheit m�glich ist. Mit
Durchf�hrungsverordnung werden die weiteren F�lle bestimmt, bei denen die Ableitung des h�uslichen Abwassers in
die Kanalisation Pflicht ist. In den oben angef�hrten F�llen ordnet der B�rgermeister dem Betroffenen an, den
Anschluss innerhalb einer H�chstfrist von sechs Monaten vorzunehmen. Bei Nichtbefolgung sorgt der B�rgermeister
von Amts wegen f�r den Anschluss. Die entsprechenden Kosten gehen zu Lasten des �bertreters.
(3) F�r die F�lle, in welchen der Anschluss an die Kanalisation gem�� Absatz 2 nicht vorgeschrieben ist, werden mit
Durchf�hrungsverordnung geeignete individuelle Entsorgungssysteme festgelegt.
(4) Die Ableitungen von biologisch abbaubarem industriellem Abwasser, welche aufgrund der Menge und Qualit�t in
den Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser gereinigt werden k�nnen, m�ssen in die Kanalisation eingeleitet werden,
wenn sie weniger als 200 Meter von der Kanalisation entfernt sind und dies aufgrund der Bodenneigung und
-beschaffenheit m�glich ist. In den oben angef�hrten F�llen ordnet der B�rgermeister dem Betroffenen an, den
Anschluss innerhalb einer H�chstfrist von sechs Monaten vorzunehmen. Bei Nichtbefolgung sorgt der B�rgermeister
von Amts wegen f�r den Anschluss. Die entsprechenden Kosten gehen zu Lasten des �bertreters.
(5) Mit Durchf�hrungsverordnung werden die weiteren F�lle bestimmt, bei denen die Ableitung des industriellen
Abwassers in die Kanalisation Pflicht ist, sowie die technischen Eigenschaften der Vorbehandlungsanlagen festgelegt,
die vor der Ableitung in die Kanalisation einzubauen sind, um folgende Anforderungen zu erf�llen:

a) die Gesundheit des Personals, das in Kanalisationen und Kl�ranlagen t�tig ist, darf nicht gef�hrdet werden,
b) die Kanalisation, die Kl�ranlage und die dazugeh�rige Ausr�stung d�rfen nicht besch�digt werden,
c) der Betrieb der Kl�ranlage und die Behandlung des Kl�rschlamms d�rfen nicht beeintr�chtigt werden,
d) die Ableitungen aus den Kl�ranlagen d�rfen die Umwelt nicht sch�digen und nicht dazu f�hren, dass die

aufnehmenden Gew�sser nicht mehr den vorgesehenen Qualit�tszielen entsprechen,
e) es muss sichergestellt sein, dass der Kl�rschlamm ohne Gefahr f�r die Umwelt sicher beseitigt werden kann.

(6) Im Falle von Ableitungen in die Kanalisationen muss das industrielle Abwasser den Emissionsgrenzwerten laut
Anlage E entsprechen sowie jenen Vorschriften, die mit der Erm�chtigung unter Ber�cksichtigung der Eigenschaften
der Kanalisation und der Kl�ranlage festgesetzt werden, und zwar so, dass die Bestimmungen �ber die Ableitung von
kommunalem Abwasser eingehalten werden.
(7) Wenn aufgrund von Landes- oder Gemeindeprogrammen vorgesehen ist, dass innerhalb von h�chstens vier Jahren
ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes die Ableitungen von industriellem Abwasser an eine Kanalisation angeschlossen
werden, gelten die Emissionsgrenzwerte und die Vorbehandlungen, die f�r die Ableitungen in Kanalisationen laut den
Abs�tzen 5 und 6 vorgesehen sind.
(8) Die Abfallentsorgung in die Kanalisation ist verboten, auch wenn die Abf�lle zerkleinert worden sind.

Art. 35 (Ableitung von gefährlichen Stoffen)
(1) Die Bestimmungen betreffend die Ableitung von gef�hrlichen Stoffen sind auf Betriebe anzuwenden, in denen die
Stoffe laut den Anlagen F und H produziert, verarbeitet oder verwendet werden, und in deren Abw�sser diese Stoffe in
einer Menge oder Konzentration �ber der Nachweisgrenze der Erhebungsmethoden festgestellt wurden.
(2) F�r die industriellen Abw�sser, welche die Stoffe laut den Anlagen F und H enthalten, wird der Messpunkt sofort
nach dem Auslauf aus dem Betrieb oder der Behandlungsanlage, welche diesem Betrieb dient, festgelegt. Falls die
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Kl�ranlage f�r das industrielle Abwasser, die die gef�hrlichen Stoffe laut Anlage H behandelt, mittels Rohrleitung
Abw�sser aus anderen Industriebetrieben oder kommunale Abw�sser erh�lt, die andere Stoffe enthalten, welche einer
Ver�nderung oder Verminderung der gef�hrlichen Stoffe nicht n�tzlich sind, vermindert die Agentur bei Erteilung der
Erm�chtigung in geeigneter Weise die in den Anlagen D und E angef�hrten Emissionsgrenzwerte f�r jeden der oben
genannten gef�hrlichen Stoffe, unter Ber�cksichtigung der Verd�nnung aufgrund der Mischung mit anderen Abw�ssern.
23)

(4) Mit der Erm�chtigung kann vorgeschrieben werden, dass Teilableitungen von gef�hrlichen Stoffen vor ihrer
Zuf�hrung zum Endablauf einer Behandlung unterzogen werden, wobei auch die Grenzwerte f�r diese Stoffe
festzulegen sind; es kann auch vorgeschrieben werden, dass diese vom Endablauf zu trennen und als Abf�lle zu
entsorgen sind. Die Verd�nnung der obengenannten Teileinleitungen mit K�hlwasser, Waschwasser oder Wasser zur
Energieproduktion ist nicht zul�ssig.

Art. 35/bis (Ableitung von Mineral- und Thermalwässern)
(1) F�r die Mineral- und Thermalw�sser, welche urspr�nglich chemische Parameter mit h�heren Werten als jene der
Emissionsgrenzwerte aufweisen, ist die Abweichung von diesen Werten zul�ssig, unter der Bedingung, dass die
W�sser, die zur�ckgegeben werden, qualitative Merkmale aufweisen, die nicht h�her als jene der entnommenen sind,
bzw. dass diese, im Ausma� von h�chstens zehn Prozent, die bakteriologischen Parameter einhalten und die
gef�hrlichen Stoffe laut Anlagen F und H nicht enthalten.
(2) Die Ableitungen von Mineral- und Thermalwasser sind, unter Einhaltung der Bestimmungen �ber die
Erm�chtigungen gem�� Artikel 38 und 39, zugelassen:

a) in Oberfl�chengew�sser, wenn ihre Einleitung in das Gew�sser nicht die Nutzung der Wasservorkommen
gef�hrdet und keine Sch�den an der Gesundheit und der Umwelt verursacht,

b) in den Boden oder in die oberen Bodenschichten, bei vorheriger geologischer �berpr�fung der Lage,
c) in die Kanalisationen,

d) in die f�r das Niederschlagswasser vorgesehenen Trennkanalisationen. 24)

Art. 36 (Entsorgung der Abwässer von Wohnmobilen)
(1) Es ist verboten, die in den Wohnmobilen und anderen Fahrzeugen gesammelten organischen R�ckst�nde und
Abw�sser au�erhalb der eigens daf�r errichteten Entsorgungsanlagen zu entsorgen.
(2) Die Entsorgungsanlagen m�ssen an eine Kanalisation mit geeigneter Kl�ranlage angeschlossen sein; falls dies nicht
m�glich ist, sind dichte Auffangbecken vorzusehen, die periodisch durch Tankwagen entleert werden und deren Inhalt
an eine geeignete Kl�ranlage f�r kommunales Abwasser angeliefert wird.
(3) Mit Durchf�hrungsverordnung werden die Richtlinien f�r die Errichtung und F�hrung der Entsorgungsanlagen
entlang der Stra�en und Autobahnen, auf Fl�chen, die f�r das Halten und Parken von Wohnmobilen ausgestattet sind,
und auf den Campingpl�tzen festgelegt.

Art. 37 (Kreislaufführung und Wiederverwendung des Wassers)
(1) Um Wasser zu sparen, die Anzahl der Ableitungen zu reduzieren und einem Wassermangel vorzubeugen, kann die
f�r die Erteilung der Erm�chtigung der Abwasserableitung zust�ndige Beh�rde die Kreislauff�hrung und die
Wiederverwendung des Abwassers vorschreiben, und zwar gem�� den technischen Normen, die mit
Durchf�hrungsverordnung festgelegt werden und Folgendes betreffen:

a) die Arten der Wassernutzungen, f�r welche Abwasser wiederverwendet werden darf, die Abwasserarten, die
f�r eine Wiederverwendung in Frage kommen, die Qualit�ts- und Verbrauchsstandards und die technischen
Voraussetzungen f�r die erforderlichen Behandlungsverfahren,

b) die Art der Verwendung von gereinigten Abw�ssern, auch im Hinblick auf Hygiene und Gesundheit.

(2) Die Abw�sser der Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser und das durch Kanalisationen gesammelte Regenwasser
werden kostenlos f�r die Wiederverwendung zur Verf�gung gestellt, ohne dass daf�r eine Wasserkonzession
erforderlich ist.

III. KAPITEL
Ermächtigung zur Abwasserableitung und Genehmigung der entsprechenden Anlagen

Art. 38 (Genehmigung der Projekte zur Ableitung von Abwasser)
(1) Der Bau von Ansiedlungen, Geb�uden und Anlagen, welche die h�uslichen Abw�sser nicht in die Kanalisation
einleiten, von Betrieben, f�r welche die Ableitung von industriellem Abwasser vorgesehen ist, sowie von
Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser unterliegt der Genehmigung durch den B�rgermeister f�r
die Kategorien laut Anlage M und durch die Agentur in allen anderen F�llen, unbeschadet der Bestimmungen des
Landesgesetzes vom 24. Juli 1998, Nr. 7 , in geltender Fassung.
(2) F�r die Genehmigung der Bauten und Anlagen laut Absatz 1 m�ssen zusammen mit dem Antrag auf Baukonzession
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die technischen Unterlagen eingereicht werden, die Folgendes enthalten:
a) die Beschreibung der Ansiedlung und, im Falle von Betrieben, die Beschreibung des Produktionszyklusses und

der verwendeten Rohstoffe und Zwischenprodukte, der Produktionskapazit�t und des Wasserbedarfs,
b) die Angabe der Qualit�t und Menge der Abw�sser, die abgeleitet werden sollen,
c) die Angabe des Vorfluters, in welchen die Abw�sser eingeleitet werden sollen,
d) die Beschreibung des Kanalisationssystems und der Behandlungsanlagen,
e) jede weitere aufkl�rende Angabe gem�� den mit Durchf�hrungsverordnung festzulegenden Grunds�tzen und

Modalit�ten.

(3) Bei der Wahl der Anlagen und der Behandlungsverfahren sind der Einsatz der besten verf�gbaren Techniken,
ausreichende Vorrichtungen um einen fortlaufenden Betrieb - abgesehen von Unterbrechungen wegen au�erordentlicher
Instandhaltung oder Besch�digung - zu gew�hrleisten und die Merkmale, die mit Durchf�hrungsverordnung festgelegt
werden, zu ber�cksichtigen.
(4) Falls die Genehmigung seitens der Agentur erforderlich ist, beantragt der B�rgermeister nach Erhalt des Antrags
auf Baukonzession ein bindendes Gutachten bei der Agentur, die sich innerhalb von 60 Tagen ausspricht. In diesen
F�llen erteilt die Agentur ein Gutachten auch f�r die Bauten und Abwasserableitungen im Zust�ndigkeitsbereich des
B�rgermeisters gem�� Anlage M. 25)

(5) Gegen die Ablehnung der Projekte oder gegen die in der Genehmigung enthaltenen Vorschriften kann innerhalb von
30 Tagen ab Zustellung des Bescheides Rekurs eingereicht werden, und zwar im Falle von Bauten und Ableitungen laut
Anlage M bei der Agentur und in allen anderen F�llen beim UVP-Beirat 26) laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 24.
Juli 1998, Nr. 7 , in geltender Fassung.
(6) Die Entscheidung �ber die Rekurse laut Absatz 5 ist endg�ltig.

Art. 39 (Bauabnahme der Bauten und Ermächtigung der Ableitungen)
(1) Mindestens 15 Tage vor Inbetriebnahme der Ableitungen betreffend die Bauten, welche gem�� Artikel 38
genehmigt wurden, ist der Antrag auf Bauabnahme und Erm�chtigung der Ableitung einzureichen, und zwar bei der
zust�ndigen Gemeinde f�r die Bauten laut Anlage M und bei der Agentur f�r die gem�� Artikel 38 Absatz 4
genehmigten Bauten und Abwasserableitungen. Im Antrag ist das Datum der Inbetriebnahme anzugeben und es ist eine
Erkl�rung �ber die �bereinstimmung mit den im Projekt angegebenen Eigenschaften beizulegen. Diese Erkl�rung muss
von einem anerkannten, in einem Berufsalbum eingetragenen Techniker untergezeichnet sein. 27)

(2) Mit der Vorlegung des Antrags auf Erm�chtigung laut Absatz 1 ist die Ableitung provisorisch erm�chtigt, und zwar
ab dem im Antrag angegebenen Datum.
(3) F�r die Bauten und Ableitungen laut Anlage M erteilt der B�rgermeister die Erm�chtigung innerhalb von 90 Tagen
ab dem f�r die Inbetriebnahme festgelegten Tag und �bermittelt der Agentur eine Kopie davon. F�r Ableitungen in die
Kanalisation ist eine Kopie auch dem Betreiber der Kl�ranlage zu �bermitteln.
(4) Bei allen anderen Bauten sind, falls von der Durchf�hrungsverordnung vorgesehen oder mit der Genehmigung des
Projekts vorgeschrieben, innerhalb von 90 Tagen nach Inbetriebnahme der Agentur die Ergebnisse der Analysen der
Ableitung mitzuteilen, welche bei normalem Betrieb von einem unabh�ngigen Labor durchzuf�hren sind.
(5) Innerhalb von 150 Tagen ab dem f�r die Inbetriebnahme festgelegten Datum f�hrt die Agentur die Bauabnahme
durch und erteilt die Erm�chtigung, mit der die Emissionsgrenzwerte, die technischen Vorschriften sowie die
Zeitabst�nde und die Art der durchzuf�hrenden Kontrollen festgelegt werden.
(6) Bei besonders komplexen Anlagen k�nnen die Fristen laut den Abs�tzen 4 und 5 verl�ngert werden.
(7) Wenn bei der Abwasserableitung Werte festgestellt werden, die �ber den Emissionsgrenzwerten liegen, trifft der
Inhaber der Ableitung die notwendigen vorgeschriebenen Ma�nahmen, um die Ableitung innerhalb von h�chstens 90
Tagen den Grenzwerten anzupassen, und teilt sie der Agentur mit. Die neuen analytischen Untersuchungen m�ssen nach
Absatz 4 erfolgen. Im Falle von Ableitungen, in denen die gef�hrlichen Stoffe laut den Anlagen F und H enthalten sind,
muss die Abwasserableitung sofort stillgelegt werden, und zwar bis zur Anwendung der obengenannten Ma�nahmen.
(8) Wenn nach Ablauf der Frist laut Absatz 7 die festgelegten Emissionsgrenzwerte immer noch �berschritten werden,
muss die Ableitung stillgelegt werden. Dies gilt nicht f�r Ableitungen von kommunalem Abwasser; bei diesen verf�gt
der f�r den Gew�sserschutz zust�ndige Landesrat, dass die Ma�nahmen, die zur Anpassung der Ableitung an die
vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte erforderlich sind, durchgef�hrt werden. Im Falle von Unt�tigkeit werden die
Ma�nahmen von Amts wegen durchgef�hrt. Die entsprechenden Kosten gehen zu Lasten des Inhabers der Ableitung.
(9) Im Falle von Ableitungen von gef�hrlichen Stoffen laut Artikel 35 gilt die Erm�chtigung vier Jahre. Ein Jahr vor der
F�lligkeit muss um Erneuerung der Erm�chtigung angesucht werden. Bis zur Erteilung der neuen Erm�chtigung kann die
Ableitung unter Beachtung der Vorschriften der vorherigen Erm�chtigung in Betrieb gehalten werden, sofern das
Ansuchen um Erneuerung rechtzeitig vorgelegt wurde.
(10) Im Falle von Abwasserableitungen aus anderen Gewerbebetrieben als jenen, die in Absatz 9 angef�hrt sind, und
von Ableitungen von kommunalem und h�uslichem Abwasser f�hrt die f�r die Erteilung der Erm�chtigung zust�ndige
Beh�rde mindestens alle vier Jahre eine �berpr�fung durch, mit der Befugnis, jederzeit eine Revision der
Erm�chtigung infolge der besten verf�gbaren Techniken sowie der Entwicklung der Umweltsituation vorzunehmen.
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(11) Zwecks �berwachung der Einhaltung der zul�ssigen Emissionsgrenzwerte und des ordnungsgem��en Betriebes
der Kl�ranlagen kann der Einbau von geeigneten Messger�ten f�r die automatische �berwachung sowie die
F�hrungsweise derselben und die Aufbewahrung der Ergebnisse vorgeschrieben werden. Die Kosten f�r den Einbau
und die Wartung der Ger�te gehen zu Lasten des Inhabers der Ableitung. Die genannten Ger�te m�ssen versiegelbar
und f�r das �berwachungspersonal leicht zug�nglich sein. Der Inhaber der Ableitung ist verpflichtet, an Mess- und
Aufzeichnungsger�ten auftretende Sch�den der zust�ndigen Beh�rde unverz�glich zu melden.
(12) Gegen die Nichterteilung der Erm�chtigung oder gegen die in der Erm�chtigung enthaltenen Vorschriften kann
innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung des Verwaltungsaktes Rekurs eingelegt werden, und zwar im Falle von Bauten
und Ableitungen laut Anlage M bei der Agentur und in allen anderen F�llen beim UVP-Beirat 26) gem�� Artikel 12 des
Landesgesetzes vom 24. Juli 1998, Nr. 7 , in geltender Fassung.
(13) Die Entscheidung �ber die Rekurse laut Absatz 12 ist endg�ltig.
(14) F�r die Ansiedlungen, Geb�ude oder Anlagen, f�r welche eine neue Zweckbestimmung, eine Erweiterung, eine
Erneuerung oder die Verlegung der T�tigkeit vorgesehen ist, muss um eine neue Erm�chtigung angesucht werden, falls
die Ableitung mengen- oder qualit�tsm��ig andere Eigenschaften aufweist. Wenn die Ableitung mengen- oder
qualit�tsm��ig keine anderen Eigenschaften aufweist, muss dies der zust�ndigen Beh�rde mitgeteilt werden, welche
nach �berpr�fung der Vereinbarkeit der Ableitung mit dem Vorfluter die eventuell notwendigen Ma�nahmen ergreift.

Art. 40 (Bestehende Abwasserableitungen)
(1) Die im Sinne des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63 , erm�chtigten Ableitungen von industriellem
Abwasser, welche bereits den Vorschriften und Emissionsgrenzwerten dieses Gesetzes entsprechen, gelten auch im
Sinne dieses Gesetzes als erm�chtigt.
(2) F�r die im Sinne des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63 , erm�chtigten Ableitungen von industriellem
Abwasser, welche nicht den Vorschriften und Emissionsgrenzwerten dieses Gesetzes entsprechen, muss innerhalb
eines Jahres nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ein Anpassungsprojekt vorgelegt werden. Mit der Genehmigung des
Projektes muss die f�r die Erm�chtigung zust�ndige Beh�rde eine Frist von h�chstens vier Jahren ab In-Kraft-Treten
dieses Gesetzes f�r die Anpassung der Abwasserableitung festsetzen. Falls die obengenannte Frist nicht eingehalten
wird, ist die Erm�chtigung der Abwasserableitung als aufgehoben zu betrachten und die Ableitung muss stillgelegt
werden.
(3) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden h�uslichen Abwasserableitungen, welche nicht an die
Kanalisation angeschlossen sind, werden im Sinne dieses Gesetzes als erm�chtigt betrachtet. Innerhalb eines Jahres ab
der Erlassung der Durchf�hrungsverordnung laut Artikel 33 Absatz 1 �berpr�fen die Gemeinden die Eigenschaften
dieser Ableitungen. Falls festgestellt wird, dass sie nicht den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen und der
Anschluss an die Kanalisation innerhalb der n�chsten vier Jahre nicht vorgesehen ist, schreibt die Gemeinde ein
Anpassungsprojekt vor, welches innerhalb eines Jahres vorgelegt werden muss. Mit der Genehmigung des Projektes
wird eine Frist von h�chstens zwei Jahren f�r die Anpassung der Ableitung festgelegt. 28)

(4) Die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bestehenden Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser
werden im Sinne dieses Gesetzes als erm�chtigt betrachtet. Eventuelle erforderliche Anpassungen und die
entsprechenden Fristen werden mit dem Gew�sserschutzplan festgelegt.

Art. 41 (Betrieb der Anlagen)
(1) Der Inhaber der Erm�chtigung zur Ableitung muss fortlaufend �berpr�fen, dass die Ableitung, abgesehen von den
Unterbrechungen wegen au�erordentlicher Instandhaltung oder Besch�digung, den mit der Erm�chtigung festgelegten
Emissionsgrenzwerten entspricht. Mit Durchf�hrungsverordnung werden die Bestimmungen f�r den Betrieb und die
Wartung der Anlagen festgelegt.
(2) Der Inhaber der Ableitung ist verpflichtet, Unterbrechungen des regul�ren Betriebs der Anlagen infolge
unvorhergesehener Sch�den, wegen au�erordentlicher Instandhaltung oder aus anderen Gr�nden der f�r die Erteilung
der Erm�chtigung zust�ndigen Beh�rde und, im Falle von Ableitungen in die Kanalisation, dem Betreiber unverz�glich
zu melden.
(3) Innerhalb von 48 Stunden nach der Meldung laut Absatz 2 muss der f�r die Erteilung der Erm�chtigung zust�ndigen
Beh�rde mitgeteilt werden, welche Sofortma�nahmen ergriffen wurden, um die Verunreinigung oder
Verunreinigungsgefahr einzuschr�nken oder nicht zu vergr��ern. Es muss weiters ein Programm mit den
durchzuf�hrenden Ma�nahmen und mit Angabe der f�r die Wiederaufnahme eines ordnungsgem��en Betriebes der
Anlagen erforderlichen Zeit vorgelegt werden.
(4) Sollten bei Ableitungen von industriellem Abwasser die Emissionsgrenzwerte f�r toxische Stoffe laut Anhang H
�berschritten werden, ist die Ableitung sofort stillzulegen.
(5) Die f�r die Erteilung der Erm�chtigung zur Ableitung zust�ndige Beh�rde kann �nderungen am Programm und
weitere erforderliche Ma�nahmen vorschreiben. Der Akt mit diesen Vorschriften ist endg�ltig.
(6) Die Betreiber des einheitlichen Abwasserdienstes und die Inhaber der Ableitungen m�ssen die Ergebnisse der
Analysen und der anderen Kontrollen in eigene Register eintragen oder auf Datentr�ger speichern, f�r mindestens drei
Jahre aufbewahren und der Kontrollbeh�rde zur Verf�gung stellen.

IV. KAPITEL
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Weitere Maßnahmen für den Schutz der Gewässer

Art. 42 (Behandlung von Abfällen in Kläranlagen für kommunales Abwasser)
(1) Die Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser d�rfen nicht f�r die Entsorgung von Abfall ben�tzt werden.
(2) In Abweichung zu Absatz 1 kann die Agentur mit der Erm�chtigung laut Artikel 39 den Betreiber der Kl�ranlage f�r
kommunales Abwasser autorisieren, folgende Abf�lle, die aus Abwasser bestehen und aus S�dtirol stammen, im
Rahmen der noch vorhandenen Behandlungskapazit�t anzunehmen:

a) h�usliches und kommunales Abwasser,
b) industrielles Abwasser, welches die Grenzwerte f�r die Ableitung in die Kanalisation einh�lt,
c) Stoffe, die aus der Behandlung der h�uslichen Abw�sser stammen,
d) Stoffe, die aus der Wartung der Kanalisationen stammen,
e) Stoffe, die aus der Behandlung des kommunalen Abwassers stammen und f�r eine weitere Behandlung, vor der

Wiederverwendung oder der Entsorgung, bestimmt sind,
f) Stoffe aus der Behandlung von biologisch abbaubaren Industrieabw�ssern, die f�r eine weitere Behandlung, vor

der Wiederverwendung oder der Entsorgung, bestimmt sind.

(3) F�r die Anlieferung laut Absatz 2 Buchstaben b) und e) muss der Erzeuger vorher um die Erm�chtigung zur
Anlieferung seitens der Agentur ansuchen, die innerhalb von 30 Tagen entscheidet. 29)

(4) Der Erzeuger von Abf�llen, die aus Abwasser bestehen, muss pr�fen, dass jene, die mit der Entsorgung oder dem
Transport beauftragt werden, erm�chtigt sind und die Dokumentation der ordnungsgem��en Entsorgung vorliegt.
(5) Der Transport von Abf�llen, die aus Abw�ssern laut Absatz 2 bestehen, unterliegt den Bestimmungen im
Abfallbereich.
(6) Der Betreiber der Kl�ranlage f�r kommunales Abwasser muss das Ein- und Ausgangsregister gem�� den
Bestimmungen im Abfallbereich f�hren und die angelieferten Abf�lle, die aus Abwasser bestehen, �berwachen.

Art. 43 (Schlämme aus der Behandlung des kommunalen Abwassers)
(1) Die Kl�rschl�mme aus Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser unterliegen ab dem Zeitpunkt, an dem diese
au�erhalb der Kl�ranlagen gebracht werden, um wiederverwendet oder entsorgt zu werden, den Bestimmungen der
Abfallbewirtschaftung.
(2) Die Entsorgung von Kl�rschlamm in Oberfl�chengew�sser ist auf jeden Fall verboten.

Art. 44 (Lagerung und Ausbringung von Dünger und Pestiziden in der Landwirtschaft)
(1) Mit Durchf�hrungsverordnung werden Bestimmungen zur fachgerechten Landwirtschaft festgelegt, um die
Verunreinigung der Oberfl�chengew�sser und des Grundwassers zu reduzieren oder in Grenzen zu halten. Sie betreffen

a) die Zeitr�ume, in denen D�ngemittel nicht auf landwirtschaftliche Fl�chen ausgebracht werden sollen oder
d�rfen,

b) die Ausbringung von D�ngemittel auf stark geneigte landwirtschaftliche Fl�chen,
c) die Ausbringung von D�ngemittel auf wasserges�ttigte, �berschwemmte, gefrorene oder schneebedeckte B�den,
d) die Bedingungen f�r das Ausbringen von D�ngemittel auf landwirtschaftliche Fl�chen in der N�he von

Wasserl�ufen,
e) das Fassungsverm�gen und die Bauweise von Lagerst�tten und Anlagen f�r Dung, einschlie�lich der

Ma�nahmen zur Verhinderung von Gew�sserverunreinigungen durch Einleiten und Versickern von dunghaltigen
Fl�ssigkeiten und von gelagertem Pflanzenmaterial wie zum Beispiel Silagesickers�fte in das Grundwasser und
in Oberfl�chengew�sser,

f) die Verfahren f�r das Ausbringen auf den Boden, einschlie�lich der H�ufigkeit und Gleichm��igkeit des
Ausbringens von Kunstd�nger und Wirtschaftsd�nger, bei welchen die N�hrstoffverluste in die Gew�sser auf
ein annehmbares Ma� beschr�nkt bleiben,

g) die Lagerung, Vorbereitung und Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. 30)

Art. 45 (Lagerung von verunreinigenden Stoffen)
(1) Unbeschadet aller anderen Bestimmungen auf dem Gebiet der Sicherheit und des Brandschutzes m�ssen die Tanks,
Beh�lter, Leitungen und Umladefl�chen von verunreinigenden Stoffen so errichtet werden, dass die M�glichkeit von
Verlusten verhindert wird, der Verunreinigung der Oberfl�chengew�sser und des Grundwassers sowie des Bodens und
des Untergrundes vorgebeugt wird und Beh�lter und Leitungen auf ihre Dichtheit �berpr�ft werden k�nnen. Mit
Durchf�hrungsverordnung werden die Richtlinien betreffend die Lage, die technischen Eigenschaften, den Einbau, den
Betrieb, die periodischen Kontrollen und die Anpassung der bestehenden Anlagen mit einem Fassungsverm�gen von
mehr als 1000 Litern festgelegt. F�r Anlagen mit einem Fassungsverm�gen von gleich oder weniger als 1000 Litern

Current Ed. / a)Landesgesetzvom 18. Juni 2002, Nr. 81) �Bestimmunge... LexBrowserNG 1.2.1  

p. 16 18.03.2010 08:23  



gelten die allgemeinen Bestimmungen im Sinne dieses Absatzes. 31)

(2) Im Falle von Handelslagerst�tten und Tankstellen, ausgenommen betriebsinterne Tankstellen, �bermittelt die
Gemeinde das Projekt an die Agentur, welche innerhalb von 30 Tagen das Gutachten abgibt. 31)

(3) Innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Bauarbeiten muss die Bau- oder Installationsfirma der Gemeinde das
Registrierungsformular und eine Erkl�rung vorlegen, mit welcher best�tigt wird, dass die Arbeiten entsprechend der
Durchf�hrungsverordnung laut Absatz 1 durchgef�hrt wurden.
(4) Die Gemeinde aktualisiert laufend das Kataster der bestehenden Lagerst�tten im eigenen Gemeindegebiet und
�bermittelt j�hrlich diese Daten der Agentur.

Art. 46 (Niederschlagswasser und Waschwasser von Außenflächen)
(1) F�r das nicht verunreinigte Niederschlagswasser ist die Wiederverwertung vorgesehen und, zweitrangig, die
Versickerung im Untergrund. Wenn dies auf Grund der lokalen Gegebenheiten nicht m�glich oder nicht zweckm��ig ist,
darf es in Oberfl�chengew�sser abgeleitet werden. Bodenversiegelungen sind auf ein Minimum zu beschr�nken.
(2) Zur Vorbeugung von hydraulischen und Umweltrisiken werden mit Durchf�hrungsverordnung jene F�lle festgelegt,
bei denen vorgeschrieben werden kann, dass

a) die Einleitungen von Niederschlagswasser, welches durch das Kanalisationsnetz mit Trennsystem gesammelt
wird, besonderen Vorschriften unterworfen sind; 32)

b) die Einleitungen von Niederschlagswasser, welches durch andere Trennkanalisationen erfolgt, besonderen
Vorschriften unterworfen werden;

c) der erste Regenwassersto� und das Waschwasser von Au�enfl�chen, die nicht in die Kanalisation eingeleitet
werden, gesammelt und in geeigneten Kl�ranlagen gereinigt werden, falls in besonderen F�llen in Bezug auf die
durchgef�hrte T�tigkeiten die Gefahr besteht, dass gef�hrliche Stoffe oder Stoffe, welche auf das Erreichen der
Qualit�tsziele der Gew�sser Einfluss haben, von den befestigten Freifl�chen abgeschwemmt werden.

(3) F�r die Genehmigung der Projekte und die Erm�chtigung der Anlagen laut Absatz 2 werden die Verfahren laut den
Artikeln 38 und 39 angewandt.
(4) Die direkte Einleitung der Gew�sser laut Absatz 2 in das Grundwasser ist verboten.

Art. 47 (Wasserableitungen)
(1) F�r die �berpr�fung der Vereinbarkeit neuer Wasserableitungen oder der Erneuerung der Konzessionen
bestehender Wasserableitungen mit den Qualit�tszielen gem�� dem Gew�sserschutzplan ist f�r die Erteilung oder
Erneuerung von Wasserkonzessionen aus Oberfl�chengew�sser �ber f�nf l/s das Gutachten der Agentur erforderlich.
Das Gutachten ist weiters f�r alle Ableitungen f�r Industriezwecke sowohl von Oberfl�chengew�ssern als auch von
unterirdischen Gew�ssern erforderlich.

Art. 48 (Verbauung von Oberflächengewässern und Schutz der angrenzenden Flächen)
(1) Oberfl�chengew�sser d�rfen nur verbaut oder deren Lauf korrigiert werden, wenn es die Sicherheit des Menschen
oder der Schutz von G�tern und Bauwerken von erheblichem Wert und von Infrastrukturen erfordert oder der Zustand
eines bereits verbauten oder korrigierten Gew�ssers dadurch verbessert werden kann. Dabei muss der nat�rliche
Verlauf des Gew�ssers m�glichst beibehalten oder wieder hergestellt werden.
(2) Das Flussbett und die Ufer m�ssen soweit m�glich so gestaltet werden, dass sie einer vielf�ltigen Tier- und
Pflanzenwelt als Lebensraum dienen k�nnen, die Wechselwirkung zwischen ober- und unterirdischem Gew�sser
weitgehend erhalten bleibt und eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann.
(3) Flie�gew�sser d�rfen nicht �berdeckt oder verrohrt werden. Ausnahmen k�nnen bewilligt werden f�r �berg�nge,
Bew�sserungskan�le mit zeitweiser Wasserf�hrung, f�r den Ersatz von bestehenden Verrohrungen und �berdeckungen,
sofern eine offene Wasserf�hrung nicht m�glich ist, und in bebauten Gebieten zum Schutz des Menschen.
(4) Um den Bestand und die Wiederherstellung der nat�rlichen Vegetation im Streifen unmittelbar entlang der
Oberfl�chengew�sser zu sichern, welche sowohl als Filter f�r Schwebestoffe und diffuse Verunreinigungen als auch
der Stabilisierung der Ufer und der Erhaltung der Lebensvielfalt dient, werden mit Durchf�hrungsverordnung jene
Eingriffe zur �nderung und Nutzung des Bodens und Oberbodens geregelt, die in dem mindestens zehn Meter breiten
Streifen entlang der Ufer der Oberfl�chengew�sser vorgesehen sind.
(5) Um die Ziele laut Absatz 4 zu sichern, sind die Demanialfl�chen der Fl�sse, der B�che, der Seen und anderer
Gew�sser innerhalb eines Streifens von zehn Metern vom Ufer des eingeschnittenen Wasserlaufes, welche bei
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes nicht landwirtschaftlich genutzt werden oder im Bauleitplan bereits f�r andere Zwecke
bestimmt sind, f�r die Wiederherstellung eines nat�rlichen Lebensraumes zu nutzen. Auf diesen Fl�chen ist, falls
erforderlich, die Errichtung von Infrastrukturen von �ffentlichem Interesse gestattet.
(6) Bei den Bewilligungen und Erm�chtigungen zur Nutzung von Grundst�cken des �ffentlichen Gutes - Gew�sser
finden die Bestimmungen und Regelungen gem�� Artikel 6 des Gesetzesvertetenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr.
228, keine Anwendung. 33)

Art. 49 (Bestimmungen über künstliche Stauräume und Wasserrückgaben)
(1) Um die Erhaltung oder Erreichung der Qualit�tsziele der Gew�sser zu gew�hrleisten, werden mit
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Durchf�hrungsverordnung Bestimmungen im Bereich der Wiederr�ckgabe des f�r die elektrische Stromerzeugung, f�r
Beregnungszwecke und in Trinkwasseraufbereitungsanlagen ben�tigten Wassers sowie des Wassers aus Sondierungen
oder Bohrungen, ausgenommen jene f�r die Suche und F�rderung von Erd�l, festgelegt.
(2) Um die Erhaltung des Stauinhaltes und den Schutz sowohl der Qualit�t des gestauten Wassers als auch des
Vorfluters zu sichern, werden die Vorg�nge betreffend die Entleerung, Entkiesung und Entschlammung der Staur�ume
auf Grund eines F�hrungsprojektes f�r jede Stauanlage durchgef�hrt. Das F�hrungsprojekt hat das Ziel, sowohl ein
Gesamtbild der genannten Vorg�nge in Bezug auf die auszuf�hrenden Instandhaltungsma�nahmen der Anlage als auch
die Vorsorgema�nahmen zum Schutz des Vorfluters, des Gew�sser�kosystems, der Fischereit�tigkeit und der gestauten
und w�hrend dieser Vorg�nge talw�rts des Sperrdammes abflie�enden Gew�sser festzulegen.
(3) Das F�hrungsprojekt definiert au�erdem die eventuellen Modalit�ten f�r die Bet�tigung der
Entleerungsvorrichtungen, auch um den Schutz des Vorfluters zu gew�hrleisten. Die Bestimmungen des Dekrets des
Pr�sidenten der Republik vom 1. November 1959, Nr. 1363 , sowie der einzelnen Bl�tter mit den Bedingungen f�r die
Sicherheit von Menschen und G�tern bleiben auf jeden Fall g�ltig.
(4) Das F�hrungsprojekt wird vom Betreiber innerhalb der Termine und nach den Kriterien, die mit
Durchf�hrungsverordnung festgelegt werden, erstellt. Das Projekt muss der Agentur zur Genehmigung vorgelegt
werden, welche nach vorherigem Gutachten des Amtes f�r Jagd und Fischerei, des Amtes f�r Gew�ssernutzung und der
f�r Staud�mme zust�ndigen Beh�rde innerhalb von 180 Tagen entscheidet. Sind 90 Tage verstrichen, ohne dass die f�r
Staud�mme zust�ndige Beh�rde das Gutachten abgegeben hat, entscheidet die Agentur ohne Gutachten.
(5) Mit der Genehmigung des Projekts ist der Betreiber erm�chtigt, die Vorg�nge f�r die Entleerung, Entkiesung und
Entschlammung gem�� den im Projekt angef�hrten Grenzen und den entsprechenden Vorschriften durchzuf�hren.
(6) Feststoffe, die, um einen einwandfreien Betrieb der Anlagen zu gew�hrleisten, aus dem Gew�sser entnommen
werden, d�rfen nicht ins Gew�sser zur�ckgegeben werden und m�ssen fachgerecht entsorgt werden.
(7) Bei der Festlegung der Konzessionsgeb�hren f�r Inertmaterial k�nnen besondere Modalit�ten und Betr�ge bestimmt
werden, um die mechanische Entkiesung und Entschlammung der Staur�ume zu f�rdern.

Art. 50 (Abbau von Kies, Sand und anderem Material)
(1) F�r den Abbau von Kies, Sand oder anderem Material, mit Ausnahme der Entnahme aus dem �ffentlichen
Wassergut, ist das Gutachten der Agentur erforderlich, welches innerhalb von 60 Tagen erteilt wird.
(2) Der Abbau laut Absatz 1 ist unterhalb des Grundwasserspiegels bei einem Grundwasservorkommen, das sich nach
Menge und Qualit�t f�r die Wassergewinnung eignet, unzul�ssig.
(3) Bei einem Grundwasservorkommen, das sich nach Menge und Qualit�t f�r die Wassergewinnung eignet, ist der
Abbau oberhalb des Grundwasserspiegels zul�ssig, wenn �ber dem h�chsten Grundwasserpegel eine geeignete
sch�tzende Bodenschicht belassen wird. Diese wird nach den �rtlichen hydrogeologischen Gegebenheiten festgelegt.

Art. 51 (Gefahr einer Gewässerverunreinigung)
(1) Gemeinsam mit den anderen zust�ndigen Stellen bestimmt die Agentur, wenn es zweckm��ig erscheint, Ma�nahmen
zur Vermeidung oder Verminderung der Auswirkungen einer unvorhergesehenen Verschmutzung des Wassers, die durch
�berschwemmungen, durch L�schmittel bei Br�nden in Lagerh�usern oder Fabriken sowie durch Schadstoffverluste
w�hrend des Transports oder der Lagerung verursacht wird. Diese Ma�nahmen umfassen folgende T�tigkeiten:

a) Gef�hrlichkeits- und Risikoanalysen potentieller Verschmutzungsgefahren,
b) Vorbeugema�nahmen,
c) Ma�nahmen zur Sanierung des Zustandes von Oberfl�chen- oder Grundwasser, das durch unvorhergesehene

Unf�lle verschmutzt wird,
d) vorbereitende Ma�nahmen und Verfahren zur unverz�glichen Warnung bei Notf�llen.

(2) Besteht f�r die Oberfl�chengew�sser und das Grundwasser die Gefahr schwerwiegender und nicht
wiedergutzumachender Sch�den, so ordnet der f�r den Gew�sserschutz zust�ndige Landesrat auf Vorschlag der Agentur
die Einstellung der gefahrbringenden T�tigkeit f�r die Zeit an, die erforderlich ist, um die besten verf�gbaren
Techniken zur Vermeidung der Gefahren- oder Schadenssituation anzuwenden.

Art. 52 (Verunreinigung der Gewässer)
(1) Jeder, der durch sein Verhalten einen Schaden an den Gew�ssern oder eine konkrete und gegenw�rtige
Verunreinigungsgefahr f�r die Gew�sser verursacht, muss unverz�glich die Agentur informieren und auf eigene Kosten
Sofortma�nahmen zur Absicherung und Sanierung vornehmen.
(2) Innerhalb der nachfolgenden 48 Stunden m�ssen der Agentur die zur Stabilisierung und Einschr�nkung der
Verunreinigung oder Verunreinigungsgefahr ergriffenen Sofortma�nahmen und das Programm mit den durchzuf�hrenden
Ma�nahmen und der zur Durchf�hrung erforderlichen Zeit mitgeteilt werden.
(3) Die Agentur kann �nderungen am Programm und weitere Ma�nahmen, die erforderlich sein sollten, vorschreiben.
(4) F�hrt der Verantwortliche die Ma�nahmen innerhalb der festgesetzten Frist nicht aus, werden die Arbeiten von
Amts wegen von der Agentur zu Lasten des Verschuldners ausgef�hrt.
(5) Das Recht des Landes auf Ersatz des Umweltschadens, welcher mit der Ausf�hrung der Ma�nahmen laut den
vorhergehenden Abs�tzen nicht beseitigt werden kann, bleibt aufrecht.
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V. KAPITEL
Finanzbestimmungen

Art. 53 (Tarif für den Kanaldienst und für die Abwasserbehandlung)
(1) Der Abwassertarif ist die Geb�hr f�r den Kanaldienst und f�r die Abwasserbehandlung und besteht aus der Summe
von zwei Teilbetr�gen, von denen der eine f�r die Kanalisation und der andere f�r die Abwasserbehandlung
vorgesehen ist.
(2) Der Tarif wird so bestimmt, dass die Betriebskosten, die Amortisationskosten f�r die unmittelbar vom Betreiber
vorgenommenen Investitionen sowie die Betr�ge laut Artikel 54 abgedeckt sind.
(3) Der Teilbetrag des Abwassertarifs f�r die Behandlung der Abw�sser ist auch dann zu entrichten, wenn die
Kanalisation nicht �ber geeignete Behandlungsanlagen verf�gt oder wenn diese vor�bergehend au�er Betrieb sind.
Dieser Teilbetrag ist auch f�r den Dienst laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) zu entrichten.
(4) Zur Festlegung der H�he des Tarifs wird die Menge des eingeleiteten Abwassers der Menge des bezogenen,
entnommenen oder gespeicherten Wassers gleichgestellt, wobei die Gemeinden Abz�ge f�r bestimmte Nutzungen, bei
denen keine Abwasser anfallen, festlegen k�nnen. Die Wassermengen sind mit geeigneten Messger�ten zu erheben.
(5) Bei der Einleitung von industriellem Abwasser wird der Tarif im Verh�ltnis zur Menge und zum
Verschmutzungsgrad des eingeleiteten Abwassers berechnet. Die Inhaber des Abwasserdienstes f�r kommunales
Abwasser k�nnen mit Industriebetrieben von gro�er Bedeutung eigene Abkommen treffen, wenn diese die Kl�ranlage
f�r das kommunale Abwasser in Anspruch nehmen.
(6) Der Tarif wird von den Gemeinden jedes Jahr f�r das darauffolgende Jahr innerhalb der Frist f�r die Genehmigung
des Haushaltvoranschlages bestimmt und von den Gemeinden oder von den Betreibern unter Beachtung der
Vereinbarung und des entsprechenden Auflagenheftes angewandt. Bei der Festlegung des Tarifs k�nnen in Bezug auf
den Verbrauch gestaffelte Tarife vorgesehen werden. Um eine gerechte Verteilung der Kosten zu erreichen, ist ein
erh�hter Tarif f�r Zweitwohnungen zul�ssig.
(7) Jeder Betreiber des einheitlichen Abwasserdienstes setzt bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres f�r das
darauffolgende Jahr den Preis f�r den Kanaldienst der Abwassernetze von �bergemeindlichem Interesse und f�r die
Abwasserbehandlung pro Kubikmeter f�r das abgeleitete Abwasser einheitlich fest; andernfalls wird der Preis des
laufenden Jahres angewandt. Der Preis muss die Betriebskosten f�r den Kanaldienst und die Abwasserbehandlung und
die Amortisationskosten f�r die unmittelbar vom Betreiber vorgenommenen Investitionen abdecken.
(8) Die Landesregierung legt die allgemeinen Kriterien f�r die Anwendung und die Berechnung des Tarifs f�r den
Kanaldienst und f�r die Abwasserbehandlung sowie f�r die indirekte Anlieferung von Abw�ssern, Schl�mmen und
�hnlichem an die Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser fest. F�r die Feststellung und Einhebung des Tarifs gelten die
einschl�gigen Staatsbestimmungen.

Art. 54 (Zuschüsse für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen und für Maßnahmen
zum Schutz der Gewässer)
(1) F�r die Planung, Errichtung und Sanierung von Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser und der entsprechenden
Hauptkanalisationen kann den Gemeinden, deren Verb�nden, den Bezirksgemeinschaften, den Sonderbetrieben und den
Kapitalgesellschaften mit mehrheitlich �ffentlicher Beteiligung ein Kapitalzuschuss von bis zu 100 Prozent der als
zul�ssig anerkannten Ausgaben gew�hrt werden. Falls die Behandlung der Abw�sser und die Errichtung der
entsprechenden Anlagen mit ein und demselben Unternehmerwerkvertrag vergeben werden, kann ein Zuschuss von bis
zu 60 Prozent der vom technischen Landesbeirat anerkannten Kosten f�r die Errichtung der Anlagen gew�hrt werden.
(2) F�r Ma�nahmen, die vom Gew�sserschutzplan direkt an Oberfl�chengew�ssern, an den entsprechenden
Schutzstreifen und am Grundwasser vorgesehen sind, um die Qualit�t gem�� den im Plan vorgesehenen Zielen zu
gew�hrleisten oder wiederherzustellen, kann ein Zuschuss von bis zu 100 Prozent der Gesamtausgaben gew�hrt
werden.
(3) Um den Schutz und die Wiedernutzung der Gew�sser zu f�rdern, k�nnen �ffentlichen K�rperschaften und Privaten,
die keine Produktionst�tigkeit aus�ben, H�chstzusch�sse von bis zu 50 Prozent der als zul�ssig anerkannten Ausgaben
f�r folgende Ma�nahmen gew�hrt werden:

a) Zur�ckf�hrung und Wiederverwendung von Abwasser und Speicherung, Nutzung oder Versickerung von
Niederschlagswasser in den Untergrund,

b) Errichtung von Entsorgungsvorrichtungen f�r Wohnmobile gem�� Artikel 36,
c) Sanierungs- und Renaturierungsma�nahmen am Grundwasser und an Oberfl�chengew�ssern mit entsprechenden

Schutzstreifen.

(4) Die Zusch�sse laut diesem Gesetz sind mit anderen F�rderungen kumulierbar.
(5) Die Planung und die Verwirklichung der in den Abs�tzen 1 und 2 angef�hrten Ma�nahmen k�nnen auch vom Land
durchgef�hrt werden.
(6) Die Ma�nahmen laut den Abs�tzen 1 und 2 werden nach einem Mehrjahresprogramm durchgef�hrt, das j�hrlich von
der Landesregierung verabschiedet wird. Die diesbez�glichen Beitr�ge k�nnen im Mehrjahreshaushalt zweckgebunden
werden. 34)
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Art. 55 (Überweisungen für die Finanzierung von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen)
(1) Die Gemeinden �berweisen dem Land j�hrlich einen Betrag zur teilweisen Deckung seiner Ausgaben f�r die
Errichtung von Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r das kommunale Abwasser. Grundlage f�r die Berechnung des
Betrags bilden die vom Land in den letzten 15 Jahren zur Errichtung dieser Anlagen aufgewendeten Kosten. F�r
Gemeinden ohne geeignete Kl�ranlagen wird dieser Betrag erh�ht, um auch einen Anteil mit einzubeziehen, der den
mittleren F�hrungskosten der in Betrieb stehenden Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser entspricht.
(2) Die Kriterien und Voraussetzungen f�r die Berechnung und �berweisung des in Absatz 1 genannten Betrags werden
von der Landesregierung sowohl f�r Ableitungen von h�uslichem als auch von industriellem Abwasser festgelegt. Der
j�hrliche Betrag darf nicht weniger als 1 Prozent und nicht mehr als 2 Prozent der in Absatz 1 genannten
Gesamtausgaben betragen.
(3) Der von jeder Gemeinde geschuldete Betrag wird von der Landesregierung j�hrlich aufgrund der in Absatz 2
genannten Kriterien und Voraussetzungen festgelegt.
(4) Die �berwiesenen Betr�ge sind f�r die Finanzierung von Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r das kommunale
Abwasser zweckgebunden.
(5) �berweist die Gemeinde den Betrag nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, so wird der Betrag im darauffolgenden
Jahr von der dritten Rate der Zuweisungen an die Gemeinde im Sinne des Artikels 4 des Landesgesetzes vom 14.
Februar 1992, Nr. 6 , abgezogen.

IV. TITEL
ÜBERWACHUNG UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

I. KAPITEL
Überwachung und Strafen

Art. 56 (Überwachung)
(1) Das Landesamt f�r Gew�ssernutzung, die Gemeinden, die Landesabteilung Forstwirtschaft und, sofern die
Trinkwasserversorgung betroffen ist, der Dienst f�r Hygiene und �ffentliche Gesundheit des gebietsm��ig zust�ndigen
Sanit�tsbetriebes �berwachen die Anwendung des II. Titels dieses Gesetzes.
(2) Die �berwachung der Einhaltung des III. Titels dieses Gesetzes obliegt den erm�chtigten Beamten der Agentur und,
in den von der Durchf�hrungsverordnung vorgesehenen F�llen, den Beamten der Landesabteilung Forstwirtschaft
sowie den Kontrollorganen der Gemeinden. Zur Feststellung des Ausma�es der Wasserverschmutzung und f�r
s�mtliche andere messtechnische Untersuchungen k�nnen die genannten Kontrollorgane die Laboratorien der Agentur
oder andere qualifizierte Laboratorien zu Hilfe nehmen.
(3) Das mit der �berwachung beauftragte Personal ist befugt, Inspektionen, Kontrollen und erforderliche
Probeentnahmen durchzuf�hren, um die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte und der Vorschriften, die in den
Erm�chtigungen und Verordnungen enthalten sind, sowie der Bedingungen, die zur Abwasserableitung f�hren, zu
�berpr�fen. Der Inhaber der Ableitung muss den Zutritt zu den �rtlichkeiten, wo die �berpr�fungen durchzuf�hren
sind, zulassen.
(4) Alle Ableitungen m�ssen zur Probeentnahme seitens des mit der �berwachung beauftragten Personals am
Messpunkt zug�nglich gemacht werden. Der Messpunkt ist, falls nicht anders vorgeschrieben, kurz vor der Einleitung
einzurichten.
(5) Unter Beibehaltung der Anwendung der Strafen gem�� Artikel 57 wird im Falle der Nichteinhaltung der
Bestimmungen dieses Gesetzes und der gem�� demselben erlassenen Vorschriften die f�r die Erteilung der
Erm�chtigung zust�ndige Beh�rde, unter Ber�cksichtigung der Schwere der �bertretung, wie folgt vorgehen:

a) Mahnung, mit welcher eine Frist festgesetzt wird, innerhalb der die Unregelm��igkeiten zu beseitigen sind;
b) Mahnung und gleichzeitiger zeitweiliger Entzug der Erm�chtigung f�r eine bestimmte Zeit, falls Gefahr f�r die

�ffentliche Gesundheit oder f�r die Umwelt besteht;
c) Widerruf der Erm�chtigung bei nicht erfolgter Anpassung an die Vorschriften, die mit der Mahnung auferlegt

wurden, und bei wiederholten �bertretungen, die eine Gefahren- oder Schadensituation f�r die �ffentliche
Gesundheit oder f�r die Umwelt darstellen.

(6) Um eine fachgerechte F�hrung der Kanalisationen und Kl�ranlagen f�r kommunales Abwasser zu gew�hrleisten,
f�hrt der Betreiber des einheitlichen Abwasserdienstes Kontrollen der Ableitungen in die Kanalisation durch. Zu
diesem Zweck richtet sich jeder Betreiber des einheitlichen Abwasserdienstes einen �berwachungsdienst und ein
Analysenlabor ein oder schlie�t ein entsprechendes Abkommen f�r die Durchf�hrung der Analysen mit anderen
Betreibern dieses Dienstes oder mit anderen qualifizierten Analysenlabors ab. Festgestellte Unregelm��igkeiten oder
�berschreitungen der Emissionsgrenzwerte m�ssen sofort der f�r die Erteilung der Erm�chtigung zust�ndigen Beh�rde
mitgeteilt werden, welche die laut Absatz 5 vorgesehenen Ma�nahmen trifft.

Art. 57 (Verwaltungsstrafen im Bereich des Gewässerschutzes) 35)
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(1) Wenn der Versto� gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes nicht eine Straftat darstellt, werden folgende
Verwaltungsstrafen angewendet:

a) 36)

b) wer ohne die Erm�chtigung laut Artikel 39 neue Abwasserableitungen in Betrieb nimmt oder durchf�hrt, die
genannten Ableitungen durchf�hrt oder deren Betrieb aufrecht erh�lt, obwohl die Erm�chtigung zeitweilig
entzogen oder widerrufen wurde, oder den Zugang des gem�� Artikel 56 mit der Kontrolle beauftragten
Personals nicht erm�glicht, wird mit folgenden Geldbu�en bestraft:

1) Ableitung von h�uslichem Abwasser: von 1000 Euro bis 3000 Euro,
2) Ableitung von kommunalem Abwasser: von 2.000 bis 6.000 Euro,
3) Ableitung von industriellem Abwasser: von 3.000 bis 9.000 Euro,
4) Ableitung von industriellem Abwasser aus Betrieben, in denen die gef�hrlichen Stoffe laut Anhang H

verarbeitet werden: von 5.000 bis 15.0000 Euro;

c) wer Abwasser ableitet, ohne die Emissionsgrenzwerte laut den Anlagen zu diesem Gesetz beziehungsweise
jene, die mit der Erm�chtigung festgelegt wurden, einzuhalten, muss eine Geldbu�e im Ausma� der H�lfte der
unter Buchstabe b) vorgesehenen Strafen entrichten;

d) wer Abwasser ableitet, ohne die mit Durchf�hrungsverordnung oder Erm�chtigung festgelegten Vorschriften
einzuhalten, muss eine Geldbu�e im Ausma� von einem Drittel der unter Buchstabe b) vorgesehenen Strafen
entrichten; 37)

e) wer gegen das Verbot der Verd�nnung des abzuleitenden Abwassers laut Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 35
Absatz 4 verst��t, muss eine Geldbu�e von 1.200 bis 3.600 Euro entrichten;

f) wer gegen die Bestimmungen des Artikels 36 �ber die Entsorgung der Abw�sser der Wohnmobile verst��t,
muss eine Geldbu�e von 150 bis 450 Euro entrichten;

g) wer die Ma�nahmen zur Wiederverwendung des Abwassers, welche gem�� Artikel 37 vorgeschrieben worden
sind, nicht durchf�hrt, muss eine Geldbu�e von 1.000 bis 3.000 Euro entrichten;

h) wer gegen die Vorschriften betreffend den Einbau oder die F�hrung der automatischen �berwachungssysteme
laut Artikel 39 Absatz 11 verst��t, muss eine Geldbu�e von 1.000 bis 3.000 Euro entrichten;

i) wer das Anpassungsprojekt laut Artikel 40 nicht vorlegt oder die darin festgelegte Anpassungsfrist nicht einh�lt,
muss folgende Geldbu�en entrichten:

1) Ableitung von h�uslichem Abwasser: von 500 bis 1.500 Euro,
2) Ableitung von kommunalem Abwasser: von 1.000 bis 3.000 Euro,
3) Ableitung von industriellem Abwasser: von 1.500 bis 4.500 Euro,
4) Ableitung von industriellem Abwasser aus Betrieben, die gef�hrliche Stoffe gem�� Anhang H

verarbeiten: von 2.500 bis 7.500 Euro;

j) wer gegen die Bestimmungen des Artikels 41 �ber den Betrieb der Abwasserentsorgungsanlagen verst��t, muss
folgende Geldbu�en entrichten:

1) Ableitung von h�uslichem Abwasser: von 150 bis 450 Euro,
2) Ableitung von kommunalem Abwasser: von 500 bis 1.500 Euro,
3) Ableitung von industriellem Abwasser: von 1.000 bis 3.000 Euro;

k) wer gegen die Bestimmungen des Artikels 42 �ber die Anlieferung von Abf�llen an die Kl�ranlagen f�r
kommunales Abwasser verst��t, muss eine Geldbu�e von 1.500 bis 4.500 Euro entrichten;

l) wer gegen die Bestimmungen des Artikels 44 �ber die Lagerung und Ausbringung von D�nger und Pestiziden
verst��t, muss eine Geldbu�e von 150 bis 450 Euro entrichten;

m) wer gegen die Bestimmungen �ber die Lagerung von verunreinigenden Stoffen laut Artikel 45 verst��t, muss
folgende Geldbu�en entrichten:

1) Lagerst�tten mit einem gesamten Fassungsverm�gen von 1.000 Litern oder weniger: von 150 bis 450
Euro,

2) Lagerst�tten mit einem gesamten Fassungsverm�gen zwischen 1.001 und 5.000 Litern: von 250 bis 750
Euro,

3) Lagerst�tten mit einem gesamten Fassungsverm�gen zwischen 5.001 und 20.000 Litern: von 500 bis
1.500 Euro,

4) Lagerst�tten mit einem gesamten Fassungsverm�gen von �ber 20.000 Litern: von 1.000 bis 3.000 Euro;
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n) wer gegen die Bestimmungen des Artikels 46 �ber das Niederschlags- und Waschwasser von Au�enfl�chen
verst��t, muss eine Geldbu�e von 500 bis 1.500 Euro entrichten;

o) wer gegen die Bestimmungen �ber den Schutz der Oberfl�chengew�sser und der entsprechenden Schutzstreifen
laut Artikel 48 verst��t, muss eine Geldbu�e von 500 bis 1.500 Euro entrichten;

p) wer gegen die Bestimmungen �ber die Sp�lung und Entleerung von Staur�umen laut Artikel 49 verst��t, muss
eine Geldbu�e von 2.500 bis 7.500 Euro entrichten;

q) wer gegen die mit dem Gew�sserschutzplan laut Artikel 27 auferlegten Einschr�nkungen und Verbote verst��t,
f�r deren Nichteinhaltung keine spezifischen Verwaltungsstrafen im Sinne der vorhergehenden Buchstaben
vorgesehen sind, muss eine Geldbu�e von 500 bis 1.500 Euro entrichten;

r) wer gegen die Bestimmungen laut Artikel 52 �ber die Verunreinigung der Gew�sser verst��t, muss eine
Geldbu�e von 1.000 bis 3.000 Euro entrichten.

(2) Die Gemeinden sehen f�r die Nichteinhaltung ihrer Verordnungen im Bereich Trinkwasser- und Abwasserdienst
Verwaltungsstrafen vor, die von einer Mindeststrafe von 52 Euro bis zu einer H�chststrafe von 516 Euro reichen bzw.
100 bis 200 Prozent des geschuldeten Betrages ausmachen. Die H�he der Strafen f�r die einzelnen �bertretungen wird
mit den jeweiligen Verordnungen festgelegt.

Art. 57/bis (Verwaltungsstrafen im Bereich der Gewässernutzung)
(1) Die Errichtung illegaler Ableitungsanlagen, die widerrechtliche Wasserableitung, der illegale Bau von Tiefbrunnen
und die widerrechtliche F�rderung von Grundwasser und Grundwasserabsenkungen, die Nichteinhaltung der
vorgeschriebenen Restwassermenge, die widerrechtliche Durchf�hrung von wesentlichen �nderungen an Ableitungen
im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, die
zweckwidrige Nutzung von Wasser aus genehmigten Ableitungen, sowie die Nichteinhaltung des Nutzungszeitraumes
und der gew�hrten Wassermenge: 38)

a) f�r Beregnungszwecke, Trink- und Hauswasser, f�r die Verwendung als Mineral- und Thermalwasser, f�r
Antriebskraft und f�r andere Nutzungen wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 250,00 bis
2.500,00 Euro bestraft,

b) f�r Industriezwecke und f�r die Erzeugung von Kunstschnee wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e
von 500,00 bis 5.000,00 Euro bestraft,

c) f�r Stromerzeugung mit einer mittleren Nennleistung:
1) bis 50 kW wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 500,00 bis 5.000,00 Euro bestraft,
2) bis 220 kW wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 5.000,00 bis 50.000,00 Euro bestraft,
3) bis 3000 kW wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 10.000,00 bis 100.000,00 Euro

bestraft,
4) �ber 3000 kW wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 20.000,00 bis 200.000,00 Euro

bestraft.

(2) �bertretungen anderer Bestimmungen einschl�giger Gesetze und Verordnungen im Bereich Gew�ssernutzung,
�nderungen an den Anlagen gem�� Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. September 1976, Nr. 40 , die
Nichteinhaltung von allgemeinen und besonderen Vorschriften der Konzession, Erm�chtigung oder Verf�gung, die
regelwidrige Haltung der Entnahme-, Sammel-, Zuleitungs- oder R�ckgabeanlagen:

a) f�r Beregnungszwecke, Trink- und Hauswasser, f�r die Verwendung als Mineral- und Thermalwasser, f�r
Antriebskraft und andere Nutzungen werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 125,00 bis
1.250,00 Euro bestraft,

b) f�r Industriezwecke und f�r die Erzeugung von Kunstschnee werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e
von 250,00 bis 2.500,00 Euro bestraft,

c) f�r Stromerzeugung mit einer mittleren Nennleistung:
1) bis 50 kW werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 250,00 bis 2.500,00 Euro bestraft,
2) bis 220 kW werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 1.000,00 bis 10.000,00 Euro

bestraft,
3) bis 3000 kW werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 2.000,00 bis 20.000,00 Euro

bestraft,
4) �ber 3000 kW werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 4.000,00 bis 40.000,00 Euro

bestraft.

(3) Die Nichteinhaltung der Vorschriften und der allgemeinen und der besonderen Bindungen f�r die
Trinkwasserschutzgebiete wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e wie folgt bestraft:

a) die Nichteinhaltung der Verbote und Auflagen f�r die Trinkwasserschutzgebiete hinsichtlich der Instandhaltung
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wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 250,00 bis 2.500,00 Euro bestraft;
b) �bertretungen der Vorschriften f�r die Trinkwasserschutzgebiete bez�glich Bauten und Grabungsarbeiten

werden mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 2.000,00 bis 20.000,00 Euro bestraft;
c) das Durchf�hren von Ma�nahmen, Eingriffen oder Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten ohne die

vorgeschriebenen hydrogeologischen Gutachten oder erforderlichen Genehmigungen oder die Nachweise
hinsichtlich der Vereinbarkeit eines Projekts mit den Schutzbestimmungen wird mit einer verwaltungsrechtlichen
Geldbu�e von 500,00 bis 5.000,00 Euro bestraft;

d) alle anderen �bertretungen der spezifischen Verbote, Auflagen oder Nutzungsbeschr�nkungen werden mit einer
verwaltungsrechtlichen Geldbu�e von 500,00 bis 5.000,00 Euro bestraft. 39)

II. KAPITEL
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 58 (Änderung der Anlagen)
(1) Die Landesregierung ajouriert, ersetzt oder �ndert auf Vorschlag der Agentur die Anh�nge zu diesem Gesetz
entsprechend den wissenschaftlichen Erkenntnissen �ber die Toxizit�t, die Persistenz und die Anreicherung der Stoffe
in den Lebewesen und Sedimenten, dem Stand der Reinigungstechnologie sowie dem Stand der globalen
Verunreinigung der Oberfl�chengew�sser und des Grundwassers bei Eintreten unvorhergesehener und dringender
Tatsachen und Umst�nde sowie in Folge von �nderungen der gemeinschaftlichen Bestimmungen.

Art. 59

(1) 40)

(2) 41)

(3) 42)

(4) 43)

(5) 44)

(6) 45)

(7) 46)

Art. 60 (Aufhebung von Bestimmungen)
(1) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben:

a) Artikel 8 Abs�tze 1, 2, 3 und 6, sowie die Artikel 12, 13 und 16 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. September
1976, Nr. 40 , in geltender Fassung,

b) die Artikel 7, 10, 12 und 14 des Landesgesetzes vom 23. August 1978, Nr. 49 , in geltender Fassung,
c) das Landesgesetz vom 6. September 1973, Nr. 63 , in geltender Fassung,
d) das Landesgesetz vom 21. August 1975, Nr. 48 ,
e) das Landesgesetz vom 28. August 1976, Nr. 39 , in geltender Fassung,
f) das Landesgesetz vom 20. Juni 1980, Nr. 22 .

Art. 61 (Übergangsbestimmungen)
(1) Die in Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 29 , vorgesehenen Unterschutzstellungsdekrete und die
im Sinne von Artikel 5 getroffenen Sonderma�nahmen sowie die damit verbundenen Auslagen im Sinne von Artikel 6
des genannten Gesetzes sind bis zum In-Kraft-Treten des Schutzplanes laut Artikel 27 dieses Gesetzes anzuwenden.
(2) Bis zum Erlass der Durchf�hrungsverordnung zu diesem Gesetz bleiben weiterhin in Kraft:

a) der Beschluss der Landesregierung Nr. 3273 vom 4. September 2000 , betreffend die Abwassergeb�hren,
b) der Beschluss der Landesregierung Nr. 4536 vom 4. September 1995 , betreffend die Kriterien f�r die

Gew�hrung von Beitr�gen,
c) der Beschluss der Landesregierung Nr. 3948 vom 31. Juli 1995 , betreffend die Kriterien zur Berechnung der

Betr�ge gem�� Artikel 13/bis des Landesgesetzes vom 28. August 1976, Nr. 39 , welcher mit Beschluss Nr.
3336 vom 15. Juli 1996 und mit Beschluss Nr. 3530 vom 13. August 1999 abge�ndert wurde,

d) Artikel 19 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 29. J�nner 1980, Nr. 3 , betreffend die Lagerung von
wasserverunreinigenden Stoffen.
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Art. 62 47)

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu
befolgen und f�r seine Befolgung zu sorgen.

ANLAGE A

ANLAGE B

ANLAGE C

ANLAGE D

ANLAGE E

ANLAGE F

ANLAGE G

ANLAGE H
ELEMENTE UND CHEMISCHE STOFFE, DIE AUFGRUND DER TOXIZITÄT,
LANGLEBIGKEIT UND BIOAKKUMULATION ALS TOXISCHE STOFFE
EINGESTUFT WERDEN. (1) (2)

1) Arsen,
2) Cadmium,
3) Gesamtchrom,
4) Chrom, sechswertig,
5) Quecksilber,
6) Nickel,
7) Blei,
8) Kupfer,
9) Selen,

10) Zink,
11) Phenol,
12) nicht best�ndige Mineral�le und vom Erd�l stammende Kohlenwasserstoffe,
13) aromatische organische L�sungsmittel,
14) stickstoffhaltige organische L�sungsmittel,
15) organische Halogenverbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen bilden k�nnen,
16) phosphorhaltige Pestizide,
17) organische Zinnverbindungen,
18) Stoffe, die gleichzeitig als "karzinogen" (R45) und im Sinne des gesetztesvertretenden Dekretes vom 3. Februar

1997, Nr. 52, als gef�hrlich f�r die Wasserwelt klassifiziert sind (R50 und 51/53). 48)

(1) F�r Ableitungen in Oberfl�chengew�sser, im Falle von Industriebetrieben mit einer mittleren t�glichen
Abwassermenge von weniger als 50 m�, k�nnen mit der Erm�chtigung f�r die obenangef�hrten Parameter, mit
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Ausnahme jener, die unter den Ziffern 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 und 18 angef�hrt sind, bis zu 50% h�here Grenzwerte
gegen�ber jenen der Anlage D festgelegt werden. Es muss auf jeden Fall bewiesen sein, dass dies nicht eine
Verschlechterung der Umweltsituation bewirkt und die Erreichung der Umweltqualit�tsziele nicht in Frage gestellt
wird. 49)

(2) F�r Ableitungen in die Kanalisation kann die f�r die Erteilung der Erm�chtigung zust�ndige Beh�rde f�r die
obenangef�hrten Parameter, mit Ausnahme jener, die unter den Ziffern 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 und 17 angef�hrt sind,
h�here Emissionsgrenzwerte gegen�ber jenen der Anlage E festlegen, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der
Emissionsgrenzwerte laut den Anlagen A, B und C am Endablauf der Kanalisation gew�hrleistet ist.

ANLAGE I

ANLAGE L

ANLAGE M
BAUTEN UND ABWASSERABLEITUNGEN IM ZUSTÄNDIGKEITSBEREICH DES
BÜRGERMEISTERS

1) Interne Kanalisationen,
2) Einleitung von nicht verunreinigtem bzw. schwach verunreinigtem Niederschlagswasser aus

Trennkanalisationen von Zonen mit einer Fl�che von weniger als 2 Hektar, 50)

3) Ableitung von h�uslichem Abwasser in die �ffentliche Kanalisation,
4) Ableitung von h�uslichem Abwasser in Oberfl�chengew�sser oder auf den Boden von weniger als 50 EW,
5) Ableitung von industriellem Abwasser in die �ffentliche Kanalisation, f�r welches keine Vorbehandlungsanlage

einzubauen ist oder f�r welches eine Vorbehandlungsanlage einzubauen ist, deren Eigenschaften gem�� Artikel
34 Absatz 5 mit Durchf�hrungsverordnung festgelegt worden sind,

6) Ableitung von Wasser von Anlagen f�r den W�rmeaustausch mit einer Wassermenge von weniger als 10.000 m3
im Jahr,

7) Ableitung von Grundwasser, das w�hrend bestimmter Bauarbeiten gef�rdert wird, mit einer Wassermenge unter
50 l/s.

1) Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 2. Juli 2002, Nr. 28.
2) Der deutsche Text des Art. 2 Absatz 1 Buchstabe j) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
3) Art. 2 Absatz 1 Buchstabe k) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 . Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil

315 vom 30.11.2009 die Frage der Verfassungsm��igkeit des neuen Buchstaben k) f�r unzul�ssig erkl�rt.
4) Die Buchstaben m) und n) des Art. 2 Absatz 1 wurden so ersetzt durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
5) Der italienische Text des Art. 2 Absatz 1 Buchstabe u) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
6) Der deutsche Text des Art. 2 Absatz 1 Buchstabe aa) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
7) Art. 2 Absatz 1 Buchstabe bb) wurde angef�gt durch Art. 14 Absatz 6 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
8) Der italienische Text des Art. 4 Absatz 1 Buchstabe d) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 7 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
9) Art. 5 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 8 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
10) Art. 7 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 9 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
11) Art. 7/bis wurde eingef�gt durch Art. 14 Absatz 10 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
12) Art. 9 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 11 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
13) Art. 13 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 12 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
14) Art. 14 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 13 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
15) Art. 16 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 14 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4
16) Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 .
17) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 29 des L.G. vom 28. Juli 2003, Nr. 12 .
18) Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 .
19) Absatz 6 wurde angef�gt durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 .
20) Art. 23/bis Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 22. J�nner 2010, Nr. 2 .
21) Art. 23/bis wurde eingef�gt durch Art. 40 des L.G. vom 9. J�nner 2003, Nr. 1 .
22) Art. 31 Absatz 1 Buchstabe f) wurde aufgehoben durch Art. 14 Absatz 15 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
23) Art. 35 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 16 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
24) Art. 35/bis wurde eingef�gt durch Art. 14 Absatz 17 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
25) Art. 38 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 18 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
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26) Die Bezeichnung "UVP-Beirat" wurde durch Art. 34 des L.G. vom 5. April 2007, Nr. 2 , durch die Bezeichnung "Umweltbeirat" ersetzt.
27) Art. 39 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 19 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
28) Art. 40 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 20 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
29) Art. 42 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 21 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
30) Art. 44 Absatz 1 Buchstabe g) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 22 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
31) Art. 45 Abs�tze 1 und 2 wurden so ersetzt durch Art. 14 Absatz 23 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
32) Art. 46 Absatz 2 Buchstabe a) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 24 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
33) Absatz 6 wurde ersetzt durch Art. 40 des L.G. vom 9. J�nner 2003, Nr. 1 .
34) Art. 54 Absatz 6 wurde angef�gt durch Art. 17 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 .
35) Der Titel des Artikels 57 wurde ersetzt durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 .
36) Buchstabe a) wurde aufgehoben durch Art. 21 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 .
37) Art. 57 Absatz 1 Buchstabe d) wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 25 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
38) Der Vorspann des Absatzes 1 des Art. 57/bis wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 26 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
39) Art. 57/bis wurde eingef�gt durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 20. Juni 2005, Nr. 4 . Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 27 des

L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
40) Ersetzt den Art. 5 des L.G. vom 4. September 1976, Nr. 40 .
41) Ersetzt den Art. 10 des L.G. vom 4. September 1976, Nr. 40 .
42) Ersetzt den Art. 5 des L.G. vom 23. August 1978, Nr. 49 .
43) Ersetzt den Art. 3 des L.G. vom 29. M�rz 1983, Nr. 10 .
44) Erg�nzt den Art. 2/bis des L.G. vom 6. September 1973, Nr. 61 .
45) Ersetzt den Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 29. M�rz 1983, Nr. 10 .
46) �ndert den Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 29. M�rz 1983, Nr. 10 .
47) Omissis.
48) Die Ziffer 18 der Anlage H wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 34 und durch Anlage 6 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .
49) Der italienische Text der Fu�zeile (1) der Anlage H wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 35 und durch Anlage 6 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr.

4 .
50) Die Ziffer 2 der Anlage M wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 38 und durch Anlage 8 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4 .

� 2010 Autonome Provinz Bozen - S�dtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
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